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H err O tto S c h o e 1 e
verständige fü r ZahIungste.V r  bekannte Sach- 
V o lksw irt"1) bemerkenswert111̂ ’ bat i ra „Deutschen 
besserung des bargeldlose«6 Vorschläge zur Ver
macht. Er geht von der Tats Zahlungsverkehrs ge- 
satz zu den angelsächsiSĉ Cae aus. daß im Gegen- 
Scheckverkehr bevorzugen, ; Ländern, die den 
Überweisung stark überwiegp? Deutschland die G iro- 
Entw icklung längst eine Vere!' Vnd daß diese schnelle 
technik bew irk t hätte, wenn . chung der Zahlungs- 
Zahlungssystemen m it gang ijlcbt eine Anzahl von 
und uneinheitlicher Arbeitswe-6rscbiedener Technik 
ständen. Eine Untersuchung nebeneinander be
nimmt am besten einen knap« seiner Vorschläge 
bisherigen Etappen der Entwich]11 Rückblick auf die 
wortartige Darstellung des geg lüng und eine schlag- 
zum Ausgangspunkt. b ä r tig e n  Zustandes

Die Bewegung zur Moderne- 
bargeldlosen Zahlungsverkehrs ;le.rung des deutschen 
der Reichsgründung pflegte die t» . noch jung. Nach 
folgerin der Preußischen Bank Glcbsbank als Nach- 
Girobank den Ueberweisungsverrnc* der Hamburger 
heute noch verwendeten „roten p . r̂  auf Grund des 
Von den Privatbanken, die de^ olcbsbankschecks". 
yorzugten, wurde dieses Reichsu c^eckverkehr be- 
m terlokalen Verkehr — auch be^nkgirosystem }m 
zwischen den eigenen F ilia len ^  1 Lfeberweisungen 
1877 baute die Reichsbank zur Pgr , rn benutzt. Seit 
Scheckverkehrs ih r Abrechnung* Ullg des lokalen 
R üster der englischen ClearinghausVstern nach dem 
Enquete 1907/08 und das Scheckge8*r aus. Die Bank
gaben einen kräftigen Impuls 2ü 12 vom 11. 3. 1908 

eberweisungsverkehrs, während Forderung des 
a ckverkehr  bei Banken und £ eichzeitig auch 

-f-H* A u sweis der Z iffern der Sch e?ossenschaften 
einripD'iT?1̂ 1̂ 3118̂ 6^' Gegenüber HpCkabrechnungs- 
^ ^ ^ b r t e n  Postscheckverkehr v ^ 1?1 am 1. 1, 1909

Zahlunrt*vhrua?g I( Heft ,46 vom 12- 8- 195, 61160 ^
2) 1929^ ^  j Und Se‘?e. E ntw ick lung ,? ,! ..Der bargeldlose 

nur 29 M i f l i o n ^ T  ^  Ueber^Ö Uchkeiten".
muonen durch Scheck gegenüber l8ungen durch Giro

Die Halbjahrsbilanzen der österreichischen Banken.
Von Dozent Dr. jur., Dr. rer. pol. R i c h a r d  K e r -  
schag l ,  Wien.

Gerichtliche Entscheidungen.
Statistischer Teil (bearbeitet von Pau l  K r o s z e w s k i ,  

Berlin-Grunewald): Die seit 1924 im Auslande auf
gelegten deutschen Anleihen und ihr Dienst.

Banken zunächst ablehnend. Erst seit den ersten 
Kriegsjahren wurden seine Vorte ile  auch von ihnen 
systematisch ausgenutzt. Insbesondere wurde der 
K leinverkehr auf die Postscheckämter übergeleitet3). 
Nach der Verleihung der passiven Scheckfähigkeit an 
die Sparkassen durch das Scheckgesetz entw ickelte 
sich neben dem kommunalen Scheckverkehr auch der 
schon vorher in geringem Umfange gepflegte kommu
nale Ueberweisungsverkehr. Seit 1909 wurde das 
Svstem der provinziellen und Landesgirozentralen m it 
der deutschen Girozentrale Berlin als Dachorgani
sation ausgebaut. Das 1916 erschienene Buch von 
Prof S c h m i d t :  Der bargeldlose Zahlungsverkehr*) 
bot zum ersten Male eine geschlossene Darstellung 
der vorhandenen technischen und organisatorischen 
Einrichtungen des Scheck- und Ueberweisungsyer- 
verkehrs in ihrer Zersplitterung und Verworrenheit 
sowie eine K r it ik  der bisher geübten Arbeitsverfahren 
und Vorschläge zur Aussonderung des Schwerfälligen 
und Unorganischen5). Wesentlichen Einfluß auf die 
weitere Entwicklung batte auch die Kriegs
propaganda für den bargeldlosen Zahlungsverkehr, 
die von der anfechtbaren Voraussetzung ausging, daß 

„  Abkehr von der Barzahlung an sich eine inflations
hemmende W irkung ausübe. 1918 wurde der Platz
überweisungsverkehr der Großbanken auf Grund der 
Vorschläge der Reichsbank-Abteilung für bargeld
losen Zahlungsverkehr umgestaltet6). Kurz nach dem 
Kriege machte S c h o e 1 e Vorschläge für die Be
nutzung eines einheitlichen Ueberweisungsformulars, 
denen er im folgenden Jahre einen Plan zur Ueber- 
trafJung des Platzüberweisungsverkehrs in Berlin auf 
a ß f bedeutenden Orte Deutschlands folgen ließ.

Anregungen führten zur Begründung einer 
Großbank-Kommission, welche die Möglichkeiten 
einer Normalisierung des Ueberweisungsformulars 
und des zwischenbetrieblichen Verkehrs prüfte. Die * 4

81 Vgl Frankfurter Zeitung vom 5. 12. 1916. „
4) Heute in 2. Auflage als „Nationaler Zahlungsverkehr ,

Verlag ^oeekney, Le p^g,^ in der Frankfurter Zeitung
erschienenen Aufsätze Ernst Kahns ,  gesammelt in der 
Irhrift- Gegen den Bargeldverkehr", Leipzig 1916, gaben eine 
kritische’Darstellung der deutschen Zahlungsmethoden und gute 
Vorschläge zu ihrer Ausgestaltung.

e] Vgl. Zahlungsverkehr, Jahrgang 1919, Heft 2; Frank
furter Zeitung vom 27. 5. 1919, Nr, 389.
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von dieser Kommission im Jahre 1922 gefaßten Be
schlüsse kamen nicht zur Verw irklichung, weil 
mehrere* Großbanken sich ausschlossen und woi 
wachsende Infla tion die Schwierigkeit der Durch
führung außerordentlich steigerte. _ Dagegen wurde 
1921 das Berliner E ilavisverfahren eingeführt, das als 
Vorstufe für die Einführung eines einheitlichen in te r
lokalen Ueberweisungsverkehrs recht geeignet er
scheint. In  der Tages- und Fachpresse, besonders im 
,,Zahlungsverkehr" und im ,,Bank-A rch iv wurden m 
den Inflationsjahren die m it der Verbesserung der 
Zahlungstechnik zusammenhängenden Probleme eifrig 
e rö rte rt7). A ls nach der Konsolidierung der Währung 
der Ueberweisungsverkehr wieder schnell anwuchs, 
wandte man dem Problem seiner Rationalisierung 
auch in den Kreisen der Praxis wieder größeres In te r
esse zu. Die Umstellung des Bankwesens auf 
moderne Büromaschinen und das Bekenntnis zum 
Formular- und Durchschreibeprinzip w irk ten  günstig 
auf die Zahlungstechnik ein. Doch fand diese V er
feinerung ohne Fühlungnahme der verschiedenen 
Träger des bargeldlosen Zahlungsverkehrs statt. Vor 
dem Enquete-Ausschuß, der auch diese Frage aufgriff, 
wies S c h o e 1 e im Ju li 1926 als Sachverständiger auf 
die Bedeutung der Orts-, Banken- und Konten
numerierung, der Formularstrenge im zwischen
betrieblichen Verkehr und einer Kooperation der ver
schiedenen Girosysteme hin und betonte vor allem die 
Notwendigkeit eines Einheitsschecks und eines E in
heitsüberweisungsformulars8). Nach langen Be
ratungen schlug der Ausschuß für w irtschaftliche 
Verwaltung (AW V.) im Reichskuratorium für W ir t
schaftlichkeit im Frühjahr 1927 denEinheitsscheck vor, 
dem von den Bankvereinigungen zugestimmt wurde,. 
Die A rbe iten  für Platz- und Bankennumerierung, die 
eine Voraussetzung der rein ziffernmäßigen V er
buchung von Ueberweisungen und Schecks bilden, 
sind unter M itw irkung  der Reichsbank im A W V . in 
vollem Gange0). Im Frühjahr 1927 haben sich der 
deutsche Genossenschaftsverband, der Reichsverband 
der landwirtschaftlichen Genossenschaften und der 
Generalverband der Deutschen Raiffeisengenossen
schaften zu dem Deutschen Genossenschaftsring m it

7) B a n k - A r c h i v  vom 15, 8. 1918; Scho ei e,  „Die 
Ueberweisumgspostkarte"; D i e B a n k ,  April 1919: S c h o e 1 e , 
„Einheitsformulare im Ueberweisungsverkehr’ j De u t s c h e  
H a n d e l s l e h r e r - Z e i t u n g  vom 8. 11. 1918; G r o ß 
mann.,  „Beiträge zum bargeldlosen Zahlungsverkehr ; 
Z a h l u n g s v e r k e h r  Nr. 3 und 4 (1920): Neumann ,  
„Zur Frage des Einheitsformulars für Ueberweisungen ; dto. 
Nr. 7/1920: Scho eie,  „Ausbau des Berliner Eilavis
verfahrens"; dto. 9/1920: S c h r ö t e r ,  „Einheitliche Ueber- 
weisungsaufträge im Bankverkehr"; dto. 3 und 4/1921: „Zur 
Frage des Einheitsformulars für Ueberweisungen“ ; dto. 5/1921: 
„Noch ein Vorschlag zum Einheitsformular für Ueber
weisungen"; dto. 6/1921: „Zum Einheitsformular“ ; dto. 7/1921: 
„Der Ueberweisungsverkehr der Zukunft“ ; dto. 8 und 10/1921: 
Dr. F r i e d r i c h s ,  „Die rechtlichen Grundlagen des neuen 
Ueberweisungsverfahrens“ ; dto. 12/1921: „Zur Frage des Ein
heitsformulars für Ueberweisungen“ ; Bank  - A r c h i v  
Nr. 12/1921: I d e - B o e n i s c h ,  „Vorschläge zum Embeits- 
überweisungsformular” ; dto.: S c h o e 1 e , „Das Berliner Eilavis
verfahren“ ; O r g a n i s a t i o n  1922: Scho ei e,  „Die 
Organisation des bargeldlosen Zahlungsverkehrs ; Z a h 
l u n g s v e r k e h r  Nr. 1 und 2/1922: „Das Einheitsformular 
für Ueberweisungen"; dto. 1/1923: Schoe l e ,  „Verbesse- 
rungen des Berliner Platzüberweisungsverkehrs“ ; dto. 1/192P: 
S c h ö n w a n d t ,  „Norm-Ueberweisung“.

s) Es handelt sich im wesentlichen um eine Wiederholung 
seines Vortrages im Institut für Wirtschaftswissenschaft, 
Abteilung für Bankwesen und Finanzierung zu rrankturt 
a. M., abgedruckt im „Zahlungsverkehr’ , Heft 7, 1926.

o) Ein vorläufiges Verzeichnis der wichtigsten Orts
nummern ist bereits veröffentlicht worden.

dem Ziel zusammengeschlossen, ihren Ü berw eisungs
verkehr unter Auswertung der Erfahrungen der 
kommunalen Giro-Organisation und unter Benutzung 
der Preußen-Kasse und ihrer Zweigstellen als Zentra l
verrechnungsstellen (Hauptringstellen) zu vereinheit
lichen Im Sommer 1927 hat dann auch der G iro
verband der Dresdner Bank den Ueberweisungs- 
verkehr zwischen den ihm angeschlossenen Genossen- 
schäften neu organisiert. Innerhalb der einzelnen 
Großbanksysteme wurde die Technik gleichfalls 
wesentlich verbessert10). So hat also der bargeld
lose Zahlungsverkehr in allen Gruppen des deutschen 
Bankwesens wesentliche Fortschritte  gemacht. Die 
Frage, ob eine Ausnutzung a ller bisherigen Teilerfolge 
durch Vereinheitlichung und Verallgemeinerung der
selben, und eine Ueberwindung der noch bestehenden 
Zersplitterung durch straffe Zusammenfassung aller 
Einzelsysteme zu einem nach einheitlichen Grund
sätzen arbeitenden deutschen Ueberweisungssystem 
möglich ist, steht hier zur Besprechung.

Die außerordentliche M annigfaltigkeit der 
Ueberweisungsformen erhellt am besten aus einer 
k u r z e n  C h a r a k t e r i s t i k  d e r  b e s t e h e n 
d e n  S y s t e m e .  Die Technik des R e i c h s 
b a n k  Ü b e r w e i s u n g s v e r k e h r s  w ird  als be
kannt vorausgesetzt. Eine Kontennumerierung w ird  
hier nicht angewandt. Die Sammelüberweisungen 
sind gesondert anzufertigen. Der Empfänger muß in 
jedem Falle durch besonderes Schreiben be
nachrichtigt werden.

Ueber das straffste und geschlossenste Ueber
weisungssystem verfügen die Postscheckämter als 
reine Zahlungsvermittlungsinstitute. Das Form ular
prinzip und die Abwälzung der Beschriftungsarbeit 
auf den Kunden sind hier streng durchgeführt. Durch 
Kontennumerierung und zentrale Kontenführung bei 
19 Postscheckämtern, sowie durch Ablehnung von 
Zinsvergütung und Kreditgewährung w ird  die 
maschinelle Durchführung der Buchungen sehr e r
le ichtert. Die Geldanlage ist straff zentralisiert, da 
über den gesamten Geldbestand von Berlin  aus ver
fügt w ird.

Die technische Durchbildung des Ueber
weisungsverkehrs der k o m m  u n a 1 e n G i r o - 
O r g a n i s a t i o n  steht auf ähnlich hoher btute. 
Man bekennt sich hier zu den Grundsätzen 
der Formularstrenge, der Numerierung von Orten 
und Kunden und hat Buchungstechnik und 
Zahlungswege normalisiert. Im Gegensatz zum Post
scheckverkehr sind Kontenführung und Geldver
wendung dezentralisiert, da die etwa 3000 Konten
stellen vollkommen selbständig die in ihren Bezirken 
aufkommenden G eldm ittel nach Maßgabe des vo r
liegenden Bedarfs im Bezirk zu Kreditgewährungen 
verwenden und nur die Ueberschiisse an die G iro 
zentralen weiterle iten. Die jüngste Reorganisation 
brachte h ier eine Verbesserung der G irokarte, die ein 
vom Kunden auszufüllendes dreiteiliges A bschnitt
formular b ildet, sowie eine Verfeinerung der 
Sicherungsmaßnahmen, vor allem durch Verwendung 
von Kontrollstem peln der Durchgangsstellen. Die V er
kehrstechnik ist insofern vereinfacht worden, als die 
beauftragende G irostelle unter Umgehung ihrer 
eigenen Zentrale sich d irekt an die G irozentrale des

io) Vgl. den Vortrag von Dr. Ed. M o s l e r :  „ R a t i o ;  
n a l i s i e r u n g  im Ba n k we s e n  und G e l d m a r k t ,  
gehalten im Aufträge der Industrie- und Handelskammer 
Berlin, in der Handelshochschule zu Berlin, abgedruckt in d6 
Berliner Börsenzeitung Nr, 567 vom 4. 12, 1927.



103

e n o s s e n -

Empfängers wende* n  . , ,  . ,
WegesSammlungalLrV u ex 1SÍ tro tz Y erklirzu^  “ e,s
und maschinelle Beâ ® berwf lsu0néenfür emenBezirk 
möglich. Neben ¿ D* ltung der Sammelverzeichnisse 
EilüberweisungsverfaLem Normalverfahren w ird  ein 
G irokarte sogleich ‘̂  angewandt, bei dem die 
geleitet w ird, wo j Nontostelle des Empfängers 
Prüfung bestimmtere Verbuchung umgehend nach 
findet während dio i, lcherheitsmaßnahmen statt- 
C *  über die beiden in
erfolgt. n Girozentralen nachträglich

Der Ueberweisun*
s c h a f t s r i n g e s  veTVerk ebr des G 
Durchschlagen, die v0n / endet Formulare m it drei 
gefüllt und m it Samme} r Genossenschaft selbst aus- 
ringstelle weitergegebe Verze*cbrdssen an die Haupt- 
Ortsnumerierung ist Wei'den. Eine Konten- und 
rechnung erfolgt über j- * eingeführt. Die Ver- 
Zweigstelle Frankfurt a'e Freußenkasse (Berlin oder 
des Kunden geschieht ¿■vM- Oie Benachrichtigung 
der Ueberweisung oder ' . m it H ilfe  des Originals 
durch besonderes Schre,L1Iler Durchschrift, sondern 
Da jede Vermittlung^'. an der letzten Ringstelle. 
Preußenkasse (Ringstellee! e m it Ausnahme der 
stelle I und II) einen Vak,!. Und II und Hauptring
rage erzielen w ill, so e berungsgewinn von einem 
Weisung in das Gebiet ein ŝ ebt durch jede Ueber- 
ein Zinsverlust von 4 Tag" anderen Hauptringstelle 
Überweisungsverfahren r D a n e b e n  ist ein E il- 
Preußenkasse) ausgebaut. lfekter Weg über die

Die D r e s d n e r  B a „ ,
nossenschaftliches Girones verwendet fü r ih r ge- 
Formularsätze zum DurchjJ gleichfalls vierteilige 
von der Kontennumerierung eiben. Auch sie sieht 
A rbe it der Ausfüllung auf j überwälzt aber die 
und Verrechnung lehnen sicjjn Kunden. Wegleitung 
kommunalen Giroorganisati0n an das Verfahren der

Auch im P r i v a t b a n k an,
W,

großen Schwierigkeiten seiner ist tro tz der
beteiligten Kreisen recht lebetAr.chführung in den 
Durchführungsmöglichkeiten s c h ^ 'f Ueber seine 
w agungen. Bei Verw irklichung d, en ernste Er- 
wurden 6 Gironetze: Reichsbankes£r Bestrebungen 

ossenschaftsring, Giroverband ¿(’ ^ostscheck, Ge- 
ommunale Giro-Organisation u n A ^re sd n e r Bank, 
oenemander bestehen. Diese > rivatbanksystem 
gßr t und verteuert die U eberle j^P litte rung  ver- 

—  nSen aus einem
verUoU ^eber die Organisation des u 
D ritte rs A le l‘  Bankdirektor G. H. K  a 6 r ‘
Referat ^  gemeinen Deutschen Bankiers1 ^  e r e r auf deni 
p h S  nas ,für die Verfeinerung der in Hamburd T
privaten Bankwelt sehr anregen/ w i r k t * > n gstcX i k  £  der

merkenswerte Ansätze 2^r w e s e n zeigen sich be- 
zwischenbetrieblichen V e rk ^  Nationalisierung des 
seit Jahrhunderten mustergü^8- Hamburg, das 
den lokalen Ueberweisungs- u Einrichtungen für 
s itz t11), haben sich die Danat-ß *  C learingverkehr be- 
Sparkasse von 1827 jüngst die v Und die Hamburger 
Schreibeverfahrens, der Konfen V°rte ile  des Durch- 
rein maschinellen Bearbeitüri'numerierung und der 
maschinen für ein neues Uê  durch Lochkarten
normalisierten Formularen zu Aeisungssystem  mit 
andere Großbanken b e sch ä ftig te n  gemacht. Auch 
der Frage der Reorganisation l lcb gegenwärtig m it 
Verkehrs innerhalb ihres Filial^ ,es Úeberweisungs- 
durch Kooperation a ller P r iv a tA Zes. Der Wunsch, 
amtliches Ueberweisungsnetz für ,ken ein neues ein- 
bankwelt zu schaffen oder wen¡J : le gesamte P rivat- »mv 
Systeme enger z u s a m m e n z u s c h l;d ie  Großbank- psy 
ßrojjen Srliwípríríkpítpn cPitiPf Ax

System in das andere. Es würde eine Verbilligung, 
bessere Sicherung und Beschleunigung des Ueber- 
weisungsverkehrs bedeuten, wenn es gelänge, gemäß 
dem S c h o e 1 e sehen Vorschläge diese Träger des 
bargeldlosen Zahlungsverkehrs zu einem ge
schlossenen System m it Verwendung gleicher For
mulare, m it einheitlicher Buchungstechnik, m it obliga
torischer Einführung der Orts-, Banken- und Kunden
numerierung und m it allgemein gültiger Festlegung 
des Weges der Zahlungsdokumente zu vereinen. 
S c h o e 1 e glaubt, daß bei dieser Reform die Schnellig
ke it des Reichsbankgiroverkehrs, die Bequemlichkeit 
des kommunalen Ueberweisungsverkehrs und die 
Arbeitsersparnis des Postscheckverkehrs vereinigt 
werden könnten. Dieses Ziel wäre nach seiner A n 
sicht nur zu erreichen, wenn die Reichsbank, die auf 
Grund des § 1 BG. zur Erleichterung der Zahlungs
ausgleichungen berufen ist, die Führung übernehmen 
würde. Ih r G iroverkehr soll mustergültig ausgestaltet 
werden; die Technik der übrigen Systeme soll sich 
ihm anpassen. Es ist nicht etwa eine volle 
Zentralisierung, also eine Skontration a ller Ueber
weisungen bei der Reichsbank und ihren Zweigstellen 
vorgesehen; die bisherigen Gironetze sollen vielmehr 
erhalten bleiben, so daß Ueberweisungen zwischen 
den Kontenstellen eines bestehenden Netzes über 
die bisherigen Zentralen verrechnet würden. Nur jene 
Ueberweisungen sollen der Skontration der Reichs- 
Bank unterliegen, die nicht innerhalb des gleichen 
Gironetzes erfolgen. Grundsätzlich soll die Ueber
weisung stets unm ittelbar vom Zahlungsort zum 
Empfangsort geleitet werden während die Ver
rechnung über die zuständige Zentralstelle und bei 
Ueberweisungen zwischen 2 Gironetzen über die 
Reichsbank oder eine ihrer Hauptstellen oder Stellen 
erfolgen soll. Diese Ueberweisungstechmk setzt eine 
gegenseitige Kreditgewährung der Kontenstellen vor- 
¡us denn der Gegenwert w ird  wegen der Trennung 
von’ Verrechnung und Ueberweisung m der 
Regel erst nachträglich bereit gestellt werden 
können. Da aber eine generelle Kreditgewährung 
zwischen allen Kontenstellen aller Systeme nicht 
L  Betracht kommt, schlägt S c h o  e 1 e vor, die G iro- 
steüen in solche 1. und 2 Ordnung emzuteilen. 
Eine Girostelle 2. Ranges soll ihre Ueberweisungs- 
f .X ä t ie  vor Weitergabe von einer G iroste le  
1 Ranges zertifizieren lassen. Die Sorge für die 
I iquidität des Ueberweisungsverkehrs soll der Reichs
bank als Führerin desselben obliegen.

Es handelt sich bei der K r it ik  dieser Vorschläge 
nicht nur um die Untersuchung der technischen und
organisatorischen Durchführungsmoglichkeit. Es 
■ j  aUCh volkswirtschaftliche, wahrungspolitische, 

psychologische und rechtliche Fragen zu prüfen.

Zunächst ist die Vorfrage zu beantworten, ob
nicht die p r i v a t e n  I n t e r e s s e n  e i n z e l n e r  
R a n  k e n o d e r B a n k g r u p p e n  durch die Ver-

• W lic h u n g  Schaden leiden können. Bisher galt 
de“  Überweisungsverkehr der Banken, der vielfach. 
T  An m it verbundenen Kosten nicht deckte, als ein 
^ e fw e r b e m m a .  Jeder G irokreis und jedes G iro- 
rfV d unter den erwerbswirtschaftlichen Banken 
5 in der Eigenart seines Ueberweisungssystems
Ä  der A n p a iu n ä  an die Wünsche des Kunden 
eine besondere W erbekra ft zu besitzen. Diese 
werbende W irkung des Ueberweisungsverkehrs 
würde bei Einführung eines Einheitssystems ganz 
Wegfällen, weil ja in dieser Hinsicht der Kunde überall 
gleich bedient würde.
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Wenn aber bei Verzicht auf diese individuellen 
Merkmale auf dem Wege der Durchführung des 
S c h o e 1 e sehen oder eines anderen Vorschlages der 
Ueberweisungsverkehr einen höheren Grad der V o ll
kommenheit erreichen könnte, der gleichzeitig fü r den 
Kunden ein schnelleres Verfügen über die Ueber- 
weisungsbeträge, also eine Verhinderung des Brach- 
liegens der Beträge während des Transportes, bei 
gleichen oder gar verminderten Kosten, und fü r die 
Banken eine Senkung ihrer Aufwendungen durch 
Normalisierung der technischen Verfahren bedeutet, 
so müßte diese Vereinheitlichung gleichwohl m it allen 
M itte ln  angestrebt werden. Und sollten die Schwierig
keiten eines Einheitsüberweisungsverkehrs sich vor
läufig als unüberwindbar erweisen, so müßte trotzdem 
dieses Ziel fest im Auge behalten werden, und es wäre 
zu untersuchen, welche erste Etappe auf dem Wege 
zu diesem Ziel durch Kooperation a ller Zahlungs
institu te  zurückgelegt werden könnte. Die günstigen 
W irkungen solcher Zusammenarbeit würden allen 
Beteiligten ein volles Aequivalent fü r die aus dem Ver
zicht auf die spezielle W erbekra ft des eigenen Ueber- 
weisungssystems resultierenden Nachteile bieten.

Die N o rm a lis ie ru n g  des Ueberweisungsverkehrs 
kann n a c h  d e m  P r i n z i p  d e r  Z e n t r a l i 
s a t i o n  und dem der D e z e n t r a l i s a t i o n  durch
geführt werden. Rein organisatorisch und technisch 
gesehen ist das zentralisierte System, welches die 
buchtechnische Verarbeitung möglichst vie ler Ueber- 
weisungen bei einer Verrechnungsstelle gestattet, das 
leistungsfähigste, w e il h ier weitgehende Skontration 
der Beträge zu Arbeitsvereinfachung und M itte l
ersparnis führt. Das dezentralisierte System ver
ursacht höhere Kosten durch Verzettelung der 
liquiden M itte l und durch die Umständlichkeit des 
Verrechnungsweges und der Verbuchungsarbeiten in 
folge Passierens vie ler Zwischenstellen. Auch er
schwert die Dezentralisation eine E inhe itlichke it in 
der inneren Betriebs- und der technischen Verkehrs
organisation. Wenn S c h o e l e  trotzdem für dieses 
System e in tritt, so macht das seinen Vorschlag be
sonders sympathisch, w e il den organisatorischen 
Nachteilen der Dezentralisation wesentliche kred it- 
w irtschaftliche und psychologische Vorte ile  gegen
überstehen. S c h o e l e  knüpft an das historisch 
Gewordene an. Die bestehenden und die sich neu 
bildenden Girosysteme sollen unangetastet bleiben; 
Ueberweisungen innerhalb derselben berühren die 
Reichsbank als übergeordnete Verrechnungsstelle 
n ich t12). Im eigenen Gironetz auf kommende Gelder 
sollen diesem erhalten bleiben, während bei straffer 
Zentralisierung eine Akkum ulation  der durchlaufen
den Ueberweisungsbeträge bei der Zentralstelle er
folgen würde. Innerhalb der einzelnen Girosysteme 
soll der Ausbau der Ueberweisungstechnik ganz nach 
der besonderen Eigenart und den kreditpolitischen 
Aufgaben vollzogen werden, so daß neben der straffen 
Zentralisation der Geldm itte l im Postscheckverkehr 
die volle Dezentralisation der G eldm itte l bei der 
kommunalen und der genossenschaftlichen G iro
organisation und das beide Prinzipien vereinigende 
System der Großbanken, welche die aufgesogenen

ls) Der Vorschlag R i t t s t i e g s ,  Zahlungsverkehr und 
Bankbetrieb 1927, Nr. 10, der die bestehenden Einrichtungen 
nicht achtet und eine neue Organisation in der Weise einführen 
will, daß neben die Reichsbank eine besondere Abrechnungs
bank mit etwa 100 Filialen tritt, die für ihren Bezirk die Ver
mittlung im Ueberweisungsverkehr ausschließlich übernehmen, 
ist unbedingt abzulehnen, weil dadurch wichtige organische 
Zusammenhänge vernichtet werden.

Gelder teilweise innerhalb der Aufbringungsorte, 
einen wesentlichen Te il derselben aber durch die 
zentralen Geldverwaltungen zur A lim entierung von 
Großindustrie und Großhandel verwenden, bestehen 
kann. Bezüglich der Ueberleitung aus einem System 
in ein anderes ist gleichfalls n icht systematische Zen
tralisierung vorgeschlagen. Auch hier kann die 
Ueberweisung unter Umgehung der Reichsbank
zentrale durchgeführt werden. Ein Auftrag einer 
Berliner Großbank an eine Kreditgenossenschaft in 
Gelsenkirchen bei Essen kann also auch über die 
F ilia le  der Großbank in  Essen geleitet werden, die 
ihrerseits für die Verrechnung m it der Genossenschaft 
in Gelsenkirchen die Reichsbankhauptstelle in  Essen 
in Anspruch nimmt. Ebenso könnte meiner Ansicht 
nach hier das Postscheckamt Essen oder eine 
genossenschaftliche Bezirkszentrale die Verbindungs
stelle zwischen beiden Systemen sein. Die Gefahr 
einer wesentlichen Machtstärkung der Reichsbank 
oder einer anderen Zentrale durch Bildung eines 
Reservoirs für alle zwischen den verschiedenen 
Girosystemen sich ergießenden Geldströme besteht 
also nicht.

Eine Intensivierung des Ueberweisungsverkehrs 
durch Niederreißen a lle r hemmenden Schranken ver
mehrt die G e f a h r  d e r  K r e d i t i n f l a t i o n ,  da 
jetzt in höherem Maße die aus Kreditgewährung ge
schaffenen Guthaben zur Ueberweisung und Kauf
kraftentfa ltung benutzt werden können, ohne daß 
liquide M itte l benötigt werden. Das ist innerhalb des 
gleichen Girosystems möglich, wenn zwischen zwei 
Konten, auf denen Kreditguthaben gebucht sind, bar
geldlose Ueberweisungen so ausgeführt werden, daß 
sie sich gegenseitig kompensieren. Derselbe Vorgang 
kann sich zwischen Banken verschiedener Systeme 
abspielen. Dieses Kreditgeld w irk t inflatorisch, bis 
daß es sich in Bargeld niederschlägt, also bis eine 
dritte  Bank dazwischentritt, bei welcher die über
wiesenen Beträge anzuschaffen sind. Diese M öglich
ke it der K rediterweiterung kann zu einer Vernach
lässigung der Liquiditätsregeln führen, indem die 
Banken Kredite in einem dem Charakter ihrer 
fremden Gelder nicht entsprechenden Ausmaße ge
währen und im Falle des w irk lichen Bedarfs an Bar
m itte ln  auf die Reichsbank zurückgreifen. E r
schwerend fä llt dabei ins Gewicht, daß die V er
minderung der Barumsätze auch die Kassenbestände 
der Bank, die als Puffer w irken könnten, ein
schrumpfen läßt. Diesen Gefahren einer verstärkten 
K reditin fla tion  muß begegnet werden, zunächst natür
lich  durch erhöhte Selbstkontrolle der Banken, für die 
die Liquiditätsfrage m it der Verstärkung des Ueber
weisungsverkehrs an Bedeutung wächst; dann aber 
auch dadurch, daß die Reichsbank als Hüterin der 
Währung in  den Stand gesetzt w ird, sich über die 
Liquiditätsgestaltung der W irtschaft und das Maß der 
K red itin fla tion  regelmäßig und kurzfristig  zu 
orientieren. Die seit kurzem geführten Verhand
lungen der Reichsbank m it Vertretern der Bank
organisationen über die Ausgestaltung des B ilanz
schemas und der Publiz itä tspflicht der Banken haben 
vor allem den Zweck, diese Gefahren zu bannen- 
Der Vorschlag S c h o e l e s ,  der als einzige V e rm itt
lungsstelle für Ueberweisungen zwischen mehreren 
Systemen die Reichsbank vorsieht, würde dahin 
w irken, daß die Reichsbank schon aus der Umsatz
entwicklung auf ihren Girokonten gewisse A u f' 
Schlüsse über die Ausweitung des Kreditvolumens ab- 
lesen könnte. i • * , . -
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Die M  ö g l ; . ,  ,
D u r c h f  ü h r u n , 7 ecl t  d e r  t e c h n i s c h e n  
ist beim gegenwärt. V  h °  e 1 e schen Vorschlags 
Organisation durchs ”  Stande der inneren Bank- 
Verwendung des nubs .gegeben. Die zunehmende 
normalisierten Ein;j f fnschen Ordnungsprinzips, der 
und die a llgem ein^orm ulare  und Formularsätze 
hilfsm itte l würde j. lnwhrung mechanischer Büro- 

~ ' Ie Ausführung des Planes erleichtern, ___ „
Stellung auf ein 1?n . die innerbetriebliche Um
speziellen Charaktereitsverfahren durchaus dem 
einzelnen Institute ^  und dem Arbeitsmaß der 
die Zentralen in Folgg werden, wenn sich auch
in ihren technische^ p.r gleichen Arbeitsgrundlagen 
einander angleichen ^  Einrichtungen weitgehend an- 
Betrachtung von Nut;,erden' Es w ird  fü r die weitere 
den von S c h o e 1 e p ^ 11 se*n. wenn w ir versuchen, 
Weisungen zwischen 2 ^gedeuteten Weg für Ueber-

wtzen durch ein Schema zu

Sp.I
-X Sp.ll G. II

X  -
Sp. 2

*

G.2
^»«Weisung. 
Verrechnung.

Kunde

verdeutlichen13). Bei Annahp. 
auftrages eines Kunden der a eines Ueberweisungs- 
an die_ G. 2 (Genossenschaft 7p- 2 (Sparkasse =  X) 
verschiedenen Bezirken, ergtjibank — beide in 
Wegleitung, wenn w ir die °a sich etwa folgende 
Kunden auszufüllenden drei) .nutzung eines vom 
Weisungsformulars (Abschuß,^‘Egen Einheitsüber
schriftform ular m it 2 Kopie^ rmular oder Durch- 
Original (oder Hauptstück des K voraussetzen. Das 
auft d irekt an G. 2, dient da brchschnftformulars) 

kennung des Kunden der G. 2 rt zur sofortigen Er- 
Zahlungsempfänger zugeleitet \ltld w ird  dann dem 
auftrag des Kunden der Sp. 2 p ber so den Original- 
einwandfreies Dokument über damit ein juristisch 
des Ueberweisenden als G ru n d e  Willensäußerung 
baren Anspruch auf den Ueber &  zu einem klag
e n d  bekommt. Ein Durchsch^ eisungsbetrag in die 
des Ueberweisungsauftrages veruj bzw. ein Abschnitt 
‘ agten Sp. 2 als Beleg. Der a^d>t bei der beauf- 

bzw. der 3. Abschnitt geht an Sa ?ere Durchschlag 
Girostelle der Sp. 2). Diese faßt J, (die provinzielle 
auttrage aus dem Bezirk für Sp. f j r*le Verrechnungs- 
von neuzeitlichen Buchungsmas '^ t e r  Verwendung 
oammelformular m it einer K o p ie n )  auf einem 

riginal desselben m it den Kopiep , ^sammen. Das 
£ &  w irrd an Sp. I I  gesandt; als Be£ r einzelnen Auf- 
anf JP‘ 1 dient der Durchschlag des |  für die Buchung 
wei« r ^ ie Verrechnungsposten a«imelformulars, 
leftp+aj f die Einzelunterlagen aufßefbZeln unter Ver- 
Ein- i i n Durchschlag der UeberwÛ rt sind. Sp. II  
r-iuzelabschnitt zusammen m it d e *e»»ung bzw. den

aus andern Be
 ̂ Vgl. Schema S. 105,

zirken kommenden und für G. I I  bestimmten Stücken, 
die ihrerseits wieder auf einem zweiteiligen Sammel
formular zusammengefaßt werden, in Begleitung des 
Sammeloriginals an G. I I  weiter, so daß für Sp. I I  der 
Durchschlag des Sammelformulars als Buchungsunter
lage verbleibt. W ie Sp. I I  und G. I I  den Saldo m it
einander ausgleichen, ob durch Reichsbank oder 
Kontoübertragung, ist fü r den Weg des Ueber- 
weisungsdurchschlags unerheblich. Dieser wandert, 
ohne die Reichsbank zu passieren, d irekt von G. II  
an G. 2, Für G. I I  (provinzielle G irostelle der G. 2) 
dient als Beleg über die Verrechnungsposten das 
Original des Sammelformulars von Sp, II, das sie in 
Händen behält. Natürlich kann diese Technik 
variie rt werden, etwa durch Verwendung einer
3. Kopie der Einzelüberweisung oder einer 2. Kopie 
der Sammelüberweisung, die den Verrechnungen m it 
der Reichsbank oder einer anderen Vermittlungsstelle 
zugrunde gelegt werden könnte.

Durch die d i r e k t e  L e i t u n g  d e s  
Z a h l u n g s d o k u m e n t e s  v o m  A u s 
s c h r e i b e r  z u m  E m p f ä n g e r  w ird  die 
Schnelligkeit der Ueberweisung stark gefördert. Die 
Gefahren aus Fälschungen und mißbräuchlicher Be
nutzung der Originalüberweisungen sind durch leicht 
einzubauende Sicherheitsmaßnahmen ohne Schwierig
keiten einzudämmen. Infolge der Trennung von 
Ueberweisung und Verrechnung vermehren sich aber 
Arbeitslast und Kosten (gesonderte Ausschreibung 
von Ueberweisung und Sammmelüberweisung, wieder
holte Expeditionsgebühren). Doch werden diese Be
lastungen durch summarische Verrechnung und Ver
sendung der Ueberweisungen seitens der Zentralstelle 
wesentlich herabgemindert. Der Vorte il der V er
kürzung des Ueberweisungsweges auf die für die Ver
sendung eines gewöhnlichen Briefes erforderliche 
Zeitspanne ist so bedeutsam, daß die Ueberweisungs- 
spesen wohl dem Porto eines solchen Briefes ent
sprechen dürfen.

Schwierig erscheint dagegen die Frage der 
W e r t s t e l l u n g  d e r  ü b e r w i e s e n e n  B e 
t r ä g e .  Der Zahlungsempfänger muß sofort nach 
Eingang des Ueberweisungsformulars verfügen 
können, wenn sich die Schnelligkeit der Ueberweisung 
praktisch auswirken soll. Es ist aber ausgeschlossen, 
die Gesamtverrechnung über alle Zwischenstellen m it 
der gleichen Wertstellung, etwa einen Tag nach dem 
Eingehen des Auftrages, vorzunehmen. Die Rück
valutierung w ird  bei einer Verrechnung über Reichs
bank vor allem von dem Stichtag der Reichsbankver
rechnung abhängen, denn diese w ird  sich nicht dazu 
verstehen, eine Ueberweisung m it W ertstellung aus
zuführen. Zwar kann die zahlungsempfangende letzte 
Kontostelle den Ueberweisungsauftrag vorläufig im 
Kreditwege dem Kunden zur Verfügung stellen, aber 
abgesehen von der W ahrscheinlichkeit, daß der Kunde 
in vielen Fällen eine Anrechnung der hohen Sollzinsen 
bis zum Valutierungstage nicht wünschen wird, liegen 
auch in dieser rückwirkenden Geldschöpfung 
währungspolitische Gefahren. Für die Reichsbank 
geht dadurch die Uebersicht über die Höhe des G iral- 
geldumlaufes verloren. Drängt der Kunde auf Aus
zahlung des Betrages, so müßte derselbe, falls eine 
Kreditgewährung nicht erfolgen soll, d iskontiert 
werden. Für die letzte Kontostelle, besonders wenn 
es sich um kleinere Unternehmen handelt, können 
auch Schwierigkeiten der Geldbeschaffung entstehen, 
wenn die Verfügung über den Betrag erfolgt, bevor 
die Gutschrift desselben bei der vorgeordneten G iro
zentrale vorgenommen worden ist. So würde oft der
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Fall eintreten, daß die letzte Kontostelle, um ihren 
Verpflichtungen nachkommen zu können, bei größeren 
Beträgen um telegraphische Ueberweisung b itten 
oder sich d irekt an die Reichsbank wenden müßte.

Eine weitere Schwierigkeit des S c h o e 1 e sehen 
Planes liegt in der E i n f ü h r u n g  e i n e r  R a n g -  
O r d n u n g  u n t e r  d e n  G i r o s t e l l e n ,  Da sich 
nicht alle Girostellen gegenseitig K red it gewähren 
können, da die Genossenschaftsbank X, den Ueber- 
weisungsauftrag eines unbekannten Privatbankiers Y, 
nicht ausführen wird, w eil sie n icht weiß, ob dieser 
bei ihrer Zentrale oder bei der Reichsbank ein ge
nügendes Guthaben unterhält, um den Betrag nach
träglich zu decken, so sollen alle Girostellen in solche
1. und 2. Ordnung gegliedert werden. G irostellen
1. Ordnung, welche direkte Ueberweisungen vor
nehmen können, sind wohl die Reichsbankstellen, die 
Großbanken und ihre Filialen, die Postscheckämter 
und die G irozentralen der kommunalen und genossen
schaftlichen Organisation. Dagegen würden P riva t
bankiers und zahlreiche Kreditgenossenschaften von 
geringer K ap ita lk ra ft als Girostellen 2. Ordnung ihre 
Aufträge zunächst zertifizieren lassen, d. h. durch eine 
G irostelle 1. Ordnung als gedeckt anerkennen lassen 
müssen. Es wären also die kommunale Girostelle, 
die Großbankfiliale, das Postscheckamt und die 
Reichsbankfiliale eines Ortes Girostellen 1. Ordnung. 
Lieber eines dieser Institu te  müßten die Ueber
weisungen der n icht zu den Girostellen 1. Ordnung 
rechnenden Institu te laufen. Jede Girostelle
2. Ordnung müßte bei der von ih r gewählten G iro 
stelle 1. Ordnung ein Konto unterhalten.

Dieser Vorschlag rüh rt an eine für jeden Bank
le ite r sehr empfindliche Stelle, w e il die Einreihung in 
die G irostellen 2. Ordnung zweifellos als eine De
klassierung aufgefaßt werden würde, gegen die sich 
alle Institu te  aus Prestigegründen bis zum äußersten 
wehren würden. Dieser peinliche E indruck w ird  nur 
wenig gemildert, wenn man statt der Bezeichnung 
„G iroste llen 1. und 2. Ordnung" die Namen „G iro 
hauptstelle“  und „G iroste lle " wählt und sich so der 
Terminologie der Reichsbankorganisation anpaßt. 
Die Einführung einer Rangordnung w ir ft aber weitere 
ernste Fragen auf. Dadurch, daß die Girostellen zu
nächst ihre Ueberweisungen über die G irohaupt
stellen (Girostellen 1. Ordnung) leiten, können Ver
zögerungen entstehen, welche den H auptvorte il des 
neuen Planes, die schnellere Durchführung der Ueber
weisung, teilweise wieder aufheben, besonders wenn 
am Orte der G irostelle sich keine G irohauptstelle be
findet. Die Girohauptstelle w ird  den ih r ange
schlossenen G irostellen beim Durchlauf der Ueber
weisung w iederholt Kredite gewähren müssen; damit 
hängen die Fragen der Hinterlegung genügender 
Sicherheiten als Grundlage für die Kreditgewährung 
und der rechtzeitigen Deckungsbeschaffung zu
sammen. Da jetzt viele G irostellen (2. Ordnung) 
neben ihren bisherigen Konten ein neues Konto bei 
der örtlichen oder benachbarten G irohauptstelle 
unterhalten müßten, so füh rt die Gliederung der 
Kontenstellen in 2 Gruppen auch zu einer V er
mehrung der Kontenstellen im ganzen. Das erhöht 
fü r die G irostelle den Gesamtaufwand des Ueber- 
weisungsverkehrs durch Kreditprovisionen, durch die 
in die Zinsen einzukalkulierenden Risikoprämien, 
durch Uebermittlungsgebühren und durch Depot
gebühren für die hinterlegten Sicherheiten und er
schwert fü r G irostellen und Girohauptstellen die 
Gelddisposition. Zudem besteht die Gefahr, daß all 
diese Umstände dahin w irken, daß die Girostellen in

eine mehr oder minder starke Abhängigkeit von 
ihren Girohauptstellen geraten.

Die Durchführung des Planes eines einheitlichen 
deutschen Ueberweisungsverkehrs nach dem 
S c h o e 1 e sehen oder irgend einem andern Vor
schläge setzt die M i t a r b e i t  d e r  B a n k -  
k u n d s c h a f t  voraus, die in allen Ueber- 
weisungsfällen vollgültige Belege für Verrechnung 
und Ueberweisung lie fern muß. Im allgemeinen 
ist das deutsche Bankpublikum in  bezug auf 
neue Anforderungen der Banken und Behörden 
vie l weniger traditionsgebunden als das eng
lische. Es ist fähig umzulernen und sich m it neuen 
Methoden vertraut zu machen, wenn es diese als 
zweckmäßig und arbeitsersparend erkennt. Dazu 
kommt, daß ein gemeinsames Vorgehen aller Banken 
die Einsprüche der Kundschaft gegen die Neuerung 
mildern würde. In der allgemeinen Einführung eines 
gemeinsam beschlossenen Verfahrens würde sich ein 
heilsamer Zwang sowohl fü r alle Bankinstitute zur 
Verbesserung der inneren Betriebsorganisation und 
zur Aufnahme rationeller Arbeitsmethoden als auch 
gegenüber dem Kunden zur Abkehr von lieb ge
wordenen aber unrationellen Gewohnheiten aus
w irken. Kurzsichtige Betriebe würden durch einen 
solchen generellen Beschluß mitgerissen. Im a ll
gemeinen ist die Position der deutschen Banken 
gegenüber ihren Kunden infolge der K red itve r
flechtungen und der finanziellen Einflüsse stärker als 
die ausländischer Banken. Dazu kommt, daß zahl
reiche Kartellierungen für die Durchführung eines 
Einheitsverfahrens günstig eingesetzt werden können. 
Es herrscht in Deutschland Verständnis, Nachgiebig
ke it und praktischer Sinn auf der Kundenseite, Auf- 
klärungs- und Fortschrittsgeist auf der Seite der 
Banken. _

Trotzdem findet dieses Erfordernis der E r 
z i e h u n g  d e r  K u n d e n  z u r  F o r m u l a r 
s t r e n g e ,  zur Abkehr von dem formlosen Brief, der 
unter Umständen eine Reihe von Aufträgen vereinigt, 
scharfen W iderstand bei vielen Vertretern  der 
privaten Bankwelt. Man behauptet, daß die Ind iv i
dualität des einzelnen Unternehmens unangetastet 
bleiben müßte, daß die persönlichen Beziehungen zum 
Kunden leiden können, wenn er seine Aufträge nicht 
mehr in der ihm vertrauten, bequemen und an
genehmen Form überm itteln dürfe, sondern sich auch 
hier dem Zwang zum Schematismus unterwerfen 
müsse. Man weist auch darauf hin, daß alle öffent
lichen G eldinstitute einschließlich der Postscheck
ämter und Girozentralen in dieser H insicht geringeren 
Hemmungen unterworfen seien und einen starken 
Druck auf den Kunden zur M ita rbe it nach genau vor
gezeichnetem Schema ausüben können, w e il sie 
wegen ihres mehr oder weniger ausgesprochenen 
Monopolcharakters solch irrationalen Erwägungen 
keinen Raum zu geben brauchen.

Diese Einwendungen sind sehr ernst zu nehmen. 
W ollte  eine Privatbank Aufträge ihrer Kunden in 
nicht formularmäßiger Form ablehnen, so könnte das 
die Beziehungen zwischen ih r und dem Kunden stark 
trüben. Der Kunde der Privatbank sieht in  seinem 
Bankinstitu t einen Vertrauten, der ihn n icht nur in 
der Anlage seiner Gelder, sondern auch bei der A u f- 
traggebung im Zahlungs-, K red it- und Effektenver- 
kehr durch Uebernahme des lästigen Schreibwerkes 
unterstützt.

Schon heute ist das Belegprinzip in  vielen Banken 
streng durchgeführt. Jeder Kundenauftrag, der nicht 
in einer form ular- und buchungsfähigen Form eingeht,
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w ird innerhalb 
geschrieben. So ^ Bank auf ein Formular um- 
fernerhin bis zu ei^nnte, a' so aucB die Privatbank 
Kunden an das neUe% . £e.meinen Gewöhnung des 
träge annehmen Utl, Einheitsschema formlose A u f
schreiben, oder sie ^  s*e i*1 Einheitsbelege über- 
am Schalter seine *n Gegenwart des Kunden
läge zur Ausfüllung de Anträge a ŝ Grund-
wie das heute schon r Einheitsformulare benutzen, 
und EffektenaufträgeneJ Kassenein- und auszahlungen 
ziehung des Kunden ^escBieht, Die allmähliche Er- 
Formen im Ueberweis,U m°dernen kaufmännischen 
aus möglich und \VntlUn̂ svei'Eehr erscheint durch- 
männischen und ge\veS?,.enswert. In allen kauf- 
man ,S' CB auf die ne. achen Berufsschulen stellt’ 
männischen R echnung^ Arbeitsweise des kauf- 
schreibemethoden, mach,686” 8 um. übt die Durch- 
mularen für den zwischeKi d e n  wichtigsten For
traut und zeigt die FortSri~eKieblichen Verkehr ver- 
gegenüber der f r ü h e s t e  der Belegbuchhaltung 
Auch in höheren Schulet1n Uebertragsbuchhaltung. 
allgemein üblichen Forme a Jer Gattungen sollte den 
trags- und VerkehrstecW-,Cer w irtschaftlichen Ver- 
gewidmet werden. Alln^v? mehr Aufmerksamkeit 
an die neuen Formen ge^ök1̂  
lernen P-** j «~i-__

w ird  sich der Kunde
lernen. Er w ird  erkennen ,?e.P und w ird  sie schätzen 
vorliegt, daß im Gegenteil j. elne Belästigung nicht 
verhütet, Zeit und Kosten Snle neue Methode Fehler 
■-echnungsführung günstig und auf seine private 

Ziehung der Kunden setzt jJ ^ ü c k w irk t .  Diese Er
stellung der B a n k a n g e s te llte } !  eine richtige Ein- 

egieifen müssen, welch v°raus, die zunächst 
Emzelbank und Gesamtwirts^W altige Vorte ile für 
strenge im zwischenbetrieblic> f t  aus der Formular

le müssen m it dem notwendig51 Verkehr erwachsen. 
Eigenarten des Kunden eingef 1■» Verständnis auf die 
hch für die neue A rbeitsw ei8 und diesen allmäh- 
Wenn zahlreiche in kau fm ä^j *u gewinnen suchen, 
wenig gewandte Teilnehmer <¿caen Verkehrsformen 
und des genossenschaftlichen ^ S c h e c k v e rk e h rs  
Verkehrs m der Ausfüllung der ^  kommunalen G iro- 
schreibeformulare für den {^schn itt- und Durch
weine Belästigung erkennen, So (Überweisungsverkehr 
such bei den Privatbanken n ic k t e  ein ernster Ver- 
Widerstand der Kundschaft J  auf grundsätzlichen 
gemeinen Bekenntnis zu einem en. M it dem all- 
formuJaj. aber wäre der w ic h tS eitsüberweisungs- 
bahnung eines geschlossenen dem**: Schritt zur An- 
geta?- tScken Giroverkehrs

im  Ausschuß für wirtschaf,,. 
wurde am 23. Dezember 1927 J Ujche Verwaltung 

ankwesen konstitu iert, der unte"  Fachausschuß für
tfS LD lrj M  6 1 s e m a n n und D ir sdei; Obmannschaft 
Mieder des privaten und des öffent,.c h o e 1 e 60 M it-
innrpmigtD T ,  die ,Fra£en der BatChen Bankwesens 

Bänkbetnebes und der y  l0nalisierung des 
erJrehnsbeziehungen beim Geig. ereinfachung der 

m ü L ZU uPtersuchen. H ier w ird and Effektenum- 
’ ?b eme E in iáuná auf ein oku auch Prüfen

, luhrendes Ueberweisungsformular bIlgatorisch ein-
der V  Durc,hschrift- oder dem A f ögHch ist, und 
schniHfZU^ gebührt. Das Ausschre¡Cschnittform ular 
k e h r ,,  j ei,nes BeIeges, w ie es beim a mehrerer Ab- 
verm okT E?mmunalen Giroverkehr i. f 1°stscheckver- 
bela^th rt® FehlerqueHen und bringt ist, b irgt
des fur den Kunden> während i b°hte A rbeits- 
KarbonV?hschreibeformulars, auch Verwendung 
durrk 1 rverfahren benutzt, bei man das
und d r it t? Ur íe Hande le icht zu unIeSeJ fr Ausfüllung 

ten Durchschriften und daherICBen zweiten
2u manchen

lästigen Rückfragen und Reklamationen führen kann. 
In bezug auf die textliche Ausgestaltung erscheint m ir 
das N o r m ü b e r w e i s u n g s f o r m u l a r  v o n  
S c h ö n w a n d t " )  sehr zweckentsprechend, denn es 
vereinigt übersichtliche Anordnung, klare Hervor
hebung des Wesentlichen und geschickte Darstellung 
der Beträge in W orten durch zweckmäßige Aufteilung 
der Stellenwerte. Zudem bietet es bei le ichter Um
gestaltung die Möglichkeit, für Scheckzahlungen, 
Normalüberweisungen und rückläufige Ueber- 
weisungen (Einziehungsverfahren) gleichzeitig be
nutzt zu werden15). Unter den bisher verwendeten 
Durchschreibeformularen für Giroüberweisungsauf
träge verdient d a s F o r m u l a r d e r D a n a t b a n k ,  
F i l i a l e  H a m b u r g ,  das sich allerdings in seiner 
Größe dem Dinformat anpassen müßte, wegen seiner 
klaren, übersichtlichen Form und der zweckmäßigen 
Verwendung der Kontennummern Erwähnung. Die 
endgültige Regelung dürfte auf dem Wege einer Kom
bination des Vorschlages S c h ö n w a n d t  m it diesem 
Durchschreibeformular zu finden sein.

Der Grundgedanke des S c h o e 1 e sehen Vor
schlages: Vereinheitlichung des deutschen Ueber- 
weisungsverkehrs u n t e r  E r h a l t u n g  de r  b e 
s t e h e n d e n  G i r o s y s t e m e  muß für die zu
künftige Zusammenarbeit oberste Richtschnur sein. 
Die Realisierung seines Planes in der vorliegenden 
Form w ird kaum möglich sein, da die m it der 
Trennung des Auftragsweges vom Verrechnungswege 
zusammenhängenden Fragen der Rangordnung unter 
den Girostellen, der gegenseitigen Kreditgewährung, 
der Liquiditätserhaltung und der Valutierung sich auf 
dieser Basis nicht befriedigend lösen lassen. Dagegen 
erscheint es dringlich, aus seinem Vorschläge zu
nächst das Hauptstück, d ie  V e r e i n h e i t 
l i c h u n g  d e r  F o r m u l a r t e c h n i k ,  heraus
zuschälen und ihre Verw irklichung anzustreben.

Zw ei Fragen zum Einkommensteuerrecht.
Von Dr. Jur. Wilhelm Koeppel, Berlin-Lichterfelde.

Auch nach dem Einkommensteuer- und Körper
schaftsteuergesetz ist die handelsrechtliche Bilanz 
für die Berechnung des steuerpflichtigen Gewinns von 
erheblicher Bedeutung. Nach § 13 REStG. w ird  be
kanntlich bei Kaufleuten der Gewinn versteuert, der 
nach den „Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch
führung“ für den Schluß des Steuerabschnitts als 
Ueberschuß des Betriebsvermögens über das Be
triebsvermögen erm itte lt w ird, das am Schluß des 
vorangegangenen Steuerabschnitts der Veranlagung 
zugrunde gelegen hat. Indessen sind nicht die Vor
schriften des HGB., vielmehr die „Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung" allein maßgebend, 
sondern es sind bei der Erm ittlung des Gewinns die 
Vorschriften des EStG, über die Entnahmen aus dem 
eigenen Betrieb, die abzugsfähigen Ausgaben und die 
Bewertung besonders zu berücksichtigen. Diese 
haben, ohne daß in diesem Zusammenhang auf die be
sonderen Streitfragen, welche an diese Vorschrift an
knüpfen, einzugehen ist, Vorrang vor den „G rund
sätzen ordnungsmäßiger Buchführung“ . Für die 
beiden im folgenden zu behandelnden Fragen sind in-

i«) S c h ö n wa n d t ,  Norm - Ueberweisung. Zahlungs
verkehr 1/1926.

i6j Zuerst hat meines Wissens Prof. S c h m i d t  einen 
Vorschlag für einen Normenscheck gemacht, der gleichzeitig 
als Ueberweisung dienen kann.
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dessen diese besonderen Grundsätze des Einkommen
steuer- und Körperschaftsteuerrechts belanglos.

Sind die Steuerraten der Obligationensteuer vom 
jährlichen steuerpflichtigen Gewinn abzugsfahig. 
W ie sind Gewinne bei Konsortia lkonten von Banken, 
welche noch nicht endgültig abgeschlossen sind, ein- 
kommensteuerrechtlich zu behandeln?

Die erste Frage hat erhebliche Bedeutung für die 
Industrie. Die zweite Frage ist von grundsätzlicher 
Bedeutung für die Banken.

Die erste Frage ist scheinbar fü r die Praxis er
ledigt durch ein neues U rte il des Reichsfinanzhots 
vom 25. 10. 1927 — I  A  16 — , abgedruckt in Steuer 
und W irtschaft 1927 Nr. 462.

In  diesem U rte il hat der Reichsfinanzhof den 
Grundsatz auf gestellt: Die Schuldverschreibungs- 
Steuerschuld nach der III. Steuernotverordnung ist 
m it dem Inkra fttre ten  der III. Steuernotverordnung 
entstanden; die Steuerschuld entsteht nicht erst be
züglich der einzelnen fälligen Tilgungsbetrage in  den 
Steuerabschnitten der Fälligkeit, Die Tilgungsraten 
der Schuldverschreibungssteuer der 111. Steuernot
verordnung sind in den Geschäftsjahren ihrer Ent
richtung n i c h t  abzugsfähig.

Dieses U rte il ist von erheblicher praktischer Be
deutung, zumal deshalb, weil bei der Veranlagung der 
Obligationensteuer zahlreiche Zweifel obwalteten. 
Z B w ar es zweifelhaft, ob derjenige Te il der O bli
gation, der durch hypothekarische Eintragung aut 
Werkswohnungen sichergestellt war, steuerpflichtig 
oder steuerfrei war. In le tz te r Zeit gehen die h manz- 
ämter dazu über, Nachveranlagungen von erheblicher 
Höhe vorzunehmen und auch Vergleiche über erheb,, 
liehe Beträge abzuschließen. Sollen in Verfolg dieses 
U rte ils die auf Grund derartiger Nachveranlagungen 
oder Vergleiche nachzuzahlenden Beträge vorn ]anr- 
liehen steuerpflichtigen Gewinn ebenfalls n icht ab
gezogen werden können? Das U rte il w ird  von dem 
Grundsatz getragen, daß nach § 81 RAO. die Steuer
schuld in  demjenigen Zeitpunkt entsteht, in dem er 
steuerliche Tatbestand vollendet ist. In diesem 
Jahre der Fä lligke it der Steuer sei der volle Betrag 
als Betriebsausgabe einzusetzen und abzugsfahig; aus 
diesem Grunde könnten nicht in den einzelnen Jahren 
der tatsächlichen Zahlung der Steuer die Raten noch
einmal abgezogen werden.

„Maßgebend für die Berechnung des steuer
pflichtigen Einkommens der A . G. ist § 13 EStG. 
Es kann dahingestellt bleiben, ob den Aus
führungen der Beschwerdeführerin, daß die 
Obligationensteuer als Objektsteuer, n icht als 
Personalsteuer anzusehen sei, beizutreten ist. 
Denn auch wenn zugunsten der Beschwerde
führerin unterste llt w ird, daß die Obligationen
steuer zu den nach § 16 Abs. 5 Nr. 2 EStG, zu 
den Werbungskosten zu zählenden Steuern 
gehört, so ist damit die Frage, ob die Obliga
tionensteuerzahlung im Steuerabschnitt 1924 25 
zum Abzüge zuzulassen ist, nicht entschieden. 
Diese Frage ist vielmehr nach § 13 EStG, zu be
antworten. Es gelten hierfür die gleichen 
Grundsätze, welche der Senat in RFH. Bd. 17 
S. 243 =  StW . 1925 Nr. 694 für die insoweit 
gleichliegende Regelung durch § 33 Abs. 2 des 
alten EStG, aufgestellt hat. Danach sind solche 
Betriebsausgaben, die sich fü r die Gesellschaft 
als reine Unkosten darstellen, denen  ̂ eine 
spezielle Gegenleistung desjenigen, dem sie ge

schuldet werden, nicht gegenübersteht, z. B. 
Steuern, bilanzfähig und bilanzpflichtig, sobald 
die Schuld entstanden ist (Entschd. d, R r r i,  a. 
a O S. 244). Wann eine Steuerschuld ent
steht, ist durch § 81 AO. festgelegt. Nach dieser 
Vorschrift entsteht die Steuerschuld, sobald der 
Tatbestand ve rw irk lich t ist, an den das Gesetz 
die Steuer knüpft. Daß es zur Feststellung der 
Steuerschuld noch der Festsetzung des Betrags 
bedarf, schiebt die Entstehung nicht hinaus. Be
züglich der Obligationensteuer hat der RFH, in 
ständiger Rechtsprechung (vgl. U rte il I I  A  
445"s vom 20. 10. 1925, amtliche Sammlung 
Bd 17 S. 213 =  StW . 1925 Nr. 736) daran fest
gehalten, daß die III. StNVO. m it ihren die 
Obligationensteuer einführenden Vorschriften 
den gesamten Steuertatbestand in die Ver
gangenheit, auf den Zeitpunkt der Tilgung der 
Schuldverschreibungen zurückverlegt und nach
träglich eine m it der lilg u n g  entstandene 
Steuerpflicht geschaffen hat, deren Entstehung 
in der Vergangenheit das Gesetz fingiert 
(Entsch. des RFH, a. a. 0 . S. 216). Daraus er
gibt sich, daß die Obligationensteuerschuld im 
vollen Umfang als schon zur Zeit des In k ra ft
tretens der III.  StNVO. entstanden behandelt 
werden muß. Für die einkommen- und körper
schaftsteuerrechtliche Behandlung dieser 
Schuld ergibt sich daraus folgendes: Hätte 
zur Zeit des Inkrafttre tens der III. StNVO, 
bereits das EStG, und KörpStG, 1925 gegolten, 
so würde der Gewinn des Steuerabschnitts, in 
den das Inkra fttre ten  der III- StNVO. gefallen 
wäre, um den ganzen Betrag der Obligationen
steuerschuld gemindert werden müssen, voraus
gesetzt, daß die Ansicht der A . G. rich tig  ist, wo
nach die Obligationensteuer zu den als 
Werbungskosten abzugsfähigen Steuern zu 
rechnen ist. Der nochmalige ratenweise Abzug 
der gleichen Steuer zur Zeit der Tilgung der 
einzelnen Ratenzahlungen kam aber dann nicht 
in Frage. N icht anders ist die Rechtslage be
züglich der einzelnen Tilgungsraten unter den 
je tzt gegebenen Umständen, wo das neue E in
kommen- und Körperschaftsteuerrecht zur Zeit 
der Entstehung der Obligationensteuerschuld 
noch nicht galt. Denn die Entstehung der O bli
gationensteuerschuld regelt sich lediglich nach 
§ 81 der AO., und diese Vorschrift war weder 
durch die III. StNVO. noch ist sie durch das 
neue Einkommensteuerrecht abgeändert worden. 
Die Obligationensteuerschuld kann daher nicht, 
wie die Rechtsbeschwerde verlangt, erst jeweils 
in den Steuerabschnitten, in denen die T e il
beträge fä llig  werden, als in Höhe dieser T e il
beträge entstanden behandelt werden. Sie 
mußte demgemäß nach den Grundsätzen ord
nungsmäßiger kaufmännischer Buchführung m it 
dem noch nicht getilgten Restbestand in der 
Steuereröffnungsbilanz des ersten unter das neue 
KörpStG. fallenden Steuerabschnitts als Schuld 
erscheinen. Ihre Tilgung konnte dann den Ge
winn des Steuerabschnitts, in dem die Tilgung 
erfolgte, n icht beeinflussen, w eil die durch die 
Bezahlung der einzelnen Raten entstehende 
Verminderung der A k tiven  durch die ent
sprechende Minderung des Schuldpostcns aus
geglichen wurde.

W enn die Rechtsbeschwerde ausführt, daß 
der Grundsatz des § 81 AO, in den Steuer'
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besetzen nicH i ,
und zum BeWe;s j htweS aufrechterhalten sei, 
AufbringungszJ® daiur, auf die Behandlung der 
EStG, verweist cen. und aid § 17 Abs, 1 Nr. 5 
schlüssig. M i|S j ls* diese Beweisführung nicht 
offenbar die nac?e"  Aufbringungszinsen sind 
entrichtenden ‘ n, deai Aufbringungsgesetz zu 
nach § 16 Abs. /A s le is tu n g e n  gemeint, die 
Es ist keinesWel Nr- 2 EStG- abzugsfähig sind. 
Aufbringungslast ^zw e ife lh a ft, ob die ganze 
standenen Steuerei,ner nach § 81 AO. ent- 
nicht vielmehr erst i gleichzusetzen ist, ob 
pflichtung zu . ieder Umlegung die Ver- 
Umlegung zu entr; f lnzelnen auf Grund dieser 
steuerartige Schiß^ Knden Jahresleistungen als 
hall, so liegt ein ¡̂ . ^ ts te h t. Ist das letztere der 
gleichbarer TatbeL der Obligationensteuer ver- 
Äber auch bei Anna^J überhaupt nicht vor. 
struktion der Aufß .me der ersterwähnten Kon- 
es sich im § 16 Abs La$Un&sverpflichtung würde 
besondere gesetzljjNr. 2 EStG. um eine durch 
Ausnahmevorschriit f- Regelung geschaffene 
die Aufbringungslast ur cbe Teilleistungen auf 
für das Einkommenst aandeln, welche den sonst 
satz des § 81 AO. {(j^^rrecht geltenden Grund- 
K ra ft gesetzt haben w’eses Sondergebiet außer 
Vorschrift fü r die BeP^de. A n  einer gleichen 
Steuer aber fehlt es. jy^dlung der Obligationen
beschwerde ange füh rt w eiter von der Rechts
zieht sich überhaupt ’ .§ 17 Abs. 5 EStG, be- 
die 1 als W e rb u n g s ]^ *  auf solche Steuern, 
sondern die V o rsch rifte n  anzusetzen sind, 
Kirchensteuern als aßt den Abzug fälliger 
leistungen zu. Dieser yabzugsfähige Sonder- 
Frage, in welchem Steu°rsch rift kommt für die 
zuziehen sind, die nicßA^schnitt Steuern ab
sondern als W e rb u n g ^ 1 als Sonderleistungen, 
keine Bedeutung zu. S0̂ e? zu behandeln sind, 
einzelnen Falle zu den ty eit Kirchensteuern im 
und soweit bei ihnen die cAungskosten zählen, 
einem früheren Steuerjäte«erschuld bereits in 
jenigen ihrer Fälligkeit e ¡chnitt als in  dem- 
der Abzug demgemäß d ^ J A n d e n  war, soweit 
können sie nicht bei ihrea's bereits erfolgt ist, 
als abzugsfähige Sonderi . Eiligkeit nochmals 
werden. Ob es im üb rige  ju n g e n  abgesetzt 
steuern und bei anderGtl Dei solchen Kirchen
kehrenden, zu den W erbü alljährlich wieder
den Steuern, bei denen für j^ o s te n  zu rechnen- 
von neuem eine Steuersc^,]?1̂  Steuerabschnitt 
Grundsätzen ordnungsmäßig A s te h t,  nach den 
Buchführung zulässig sein kaufmännischer 
un Jahre ihrer Fä lligke it a k rde. sie a lljährlich 
die m dem betreffenden Stei,e A ehen  und dafür 
standene Steuerschuld für ß^bschnitt neu ent-
außer Betracht zu lassen r A  Geschäftsjahr 
Komm. z. KörpStG. 1925, zul J 1- dazu E v e r  s , 
K  626; S t r u t z ,  Komm. EStG. Anm. 6 
§ 16 und Anm. 29 zu § 17] ~StG. Anm. 65 zu

Dorm rlt'n k l_ 1_1 * _gestellt bleiben. Denn die ’y A n  hier dahin
eine solche Behandlung würßeV Aussetzung für 
um alljährlich neu e n ts te h 5!A ,  daß es'sich 
Steuerschulden handeln m üßfV A  gleichartige 
aussetzung ist eben bei der (V A d  diese Vor- 
mcb t<gegeben. Bei ih r handelt 5§ationensteuer 
um eine einmalige, auf einen sich vielmehr 
heit liegenden, abgeschlossender Vergangen- 
ymderholenden Tatbestand ge] K sich nicht 

Jahresraten getilgt w ird, £te Steuer, die 
aufende, einen sich in jedem wcht um eineST"1 ura eine 

euerabschnitt

wiederholenden Tatbestand erfassende Steuer, 
wie bei den Kirchensteuern und den laufenden 
Objektsteuern.“

in  Uebereinstimmung m it B e c k e r  (Steuer und 
W irtschaft 1927 S, 1240 ff.) halte ich diese Aus
führungen des Reichsfinanzhofs für bedenklich. Das 
U rte il beruht auf dem Grundsatz: Die Schuld ist 
als Gesamtschuld im Jahre x  entstanden; also mußte 
sie damals vo ll passiviert werden. Muß aber nach 
den „Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung“ , 
also auch nach § 40 HGB., eine solche Schuld w irk lich  
im Jahre ihrer Entstehung vo ll passiviert werden? 
Bedeutet die Vorschrift des § 40 HGB., daß die Schuld 
nur in diesem Jahre vo ll passiviert werden kann? 
Oder steht es m it den „Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung“ nicht in Einklang, daß die Schuld m it 
den einzelnen Raten passiviert w ird, insbesondere 
dann, wenn die Veranlagung erst sehr vie l später er
folgte und zur Zeit der Veranlagung erhebliche Zweifel 
über die Berechnung der Steuerschuld tatsächlich 
vorhanden waren? Das eben erwähnte U rte il des 
Reichsfinanzhofs verkennt die Notwendigkeit eines 
grundsätzlichen Anschlusses der Berechnung des 
steuerlichen Geschäftsgewinns an die kaufmännische 
Gewinnermittlung und führt letzten Endes zu einer 
außerordentlich kostspieligen Veranlagung und 
starker Belästigung des Steuerpflichtigen.

Bei der zweiten oben erwähnten Frage 
der steuerlichen Behandlung von K o n s o r t i a l 
b e t e i l i g u n g e n  handelt es sich im wesentlichen 
um folgenden Tatbestand:

Ein Steuerpflichtiger, z. B. eine Bank, hat alle 
Konsortialbeteiligungen, soweit diese am Schluß eines 
Jahres noch nicht abgerechnet waren, d. h. also, 
soweit die Konsortien noch nicht aufgelöst sind, in 
seine Steuerbilanz zu dem tatsächlichen Buchwert bei 
Schluß des Steuerabschnitts eingesetzt. Ist dies zu
treffend? Oder muß bei Schluß des Steuerabschnitts 
eine Abrechnung a ller Konsortien auf den Stichtag 
und eine interimistische Aufte ilung der auf die ein
zelnen Konsorten entfallenden Gewinne oder Ver
luste gefordert werden? Die Frage kann nach dem 
Steuergesetz allein nicht gelöst werden, sondern 
lediglich nach den gemäß § 13 EStG, entscheidenden 

Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung“ . Es ist 
wesentlich, festzustellen, daß irgendeine geschäft
liche Uebung für eine teilweise Abrechnung derartiger 
Konsortialbeteiligungen nicht besteht. W ohl kann es 
rechtlich Vorkommen, daß einzelne Konsortien 
zwischenzeitlich bei Erreichung eines gewissen 
Zwischenziels abgerechnet werden; aber auch hier 
w ird  diese sogenannte Zwischenabrechnung keine 
endgültige W irkung haben. Dies ist aber eine große 
Ausnahme und w ird  nur bei sehr umfangreichen Kon
sortien Vorkommen, sofern irgendwelche von vorn
herein nicht vorgesehene Ereignisse eingetreten sind, 

B Krieg, politische Umwälzungen, Fusionen oder 
dergleichen' oder wenn das Konsortium einen be
sonderen Zweck hatte und sich auf sehr lange Zeit er
streckt In der Regel w ird  der Konsortia lführer den 
Konsor'tialmitgliedern eine Abrechnung erst nach Be
endigung des Konsortiums übergeben, während die 
Zwischenmeldungen, welche rechtlich, aber nicht 
immer, erfolgen, nur als unverbindliche Benach
richtigungen, nicht als Abrechnungen aufzufassen 
s^d. Ich halte es für ganz belanglos, ob derartige 
Zwischenmeldungen erfolgen; solange nicht die A b 
rechnung der Konsortialführung vorliegt, ist das Kon- 
sortialgeschäft nicht beendet, liegt keine „A b -
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rechnung“ im Rechtssinne vor. Eine andere A u f
fassung würde den Steuerpflichtigen zwingen, auf den 
Steuerstichtag eine interim istische Aufte ilung der auf 
die einzelnen Konsorten entfallenden Gewinne oder 
Verluste vorzunehmen; abgesehen davon, daß eine 
solche Abrechnung nicht üblich und technisch außer- 
ordentlich schwer durchzuführen ist, ist auch noch 
darauf aufmerksam zu machen, daß dieses Verfahren 
letzten Endes darauf hinausläuft, daß der Steuer
pflichtige, der an und für sich schon durch die A uf
stellung der Steuerbilanzen erhebliche A rbe it für 
den Steuerfiskus zu leisten hat, auch noch in 
gewissem Umfang eine steuerliche Buchführung 
anlegen muß, da doch bloße Notizen diese 
Vorgänge, welche sich meistens auf einen 
längeren Zeitraum erstrecken, nicht festhalten 
können. V or allem aber würde sich folgendes er
geben; A n  einem Steuerstichtag kann für eine solche 
Zwischenabrechnung sich ein Gewinn ergeben, 
während am folgenden Steuerstichtag dieser Gewinn 
sich in einen Verlust verwandelt hat. Der Steuer
pflichtige kann also in die Lage kommen,  ̂ in dem 
einen Jahr aus einer Konsortialbeteiligung einen Ge
winn zu versteuern, der in W irk lich ke it bei der End
abrechnung sich als Verlust herausstellt. W ie soll 
dieser Verlust nun angerechnet werden? Soll nun 
eine Verrechnung m it den früheren Gewinnen er
folgen? Man muß theoretisch davon ausgehen, daß 
ein Bankunternehmen nur dies eine Eonsortia l- 
geschäft geführt hat, um die W idersinnigkeit einer 
derartigen Auffassung vo ll zu begreifen und um zu 
verstehen, daß diese Auffassung letzten Endes 
gegen den Satz verstößt, daß nicht realisierte Ge
winne nicht zur Versteuerung herangezogen werden, 
dürfen. Eine Realisierung des Gewinns liegt eben 
erst dann vor, wenn das Konsortium vo ll ab
gerechnet worden ist.

Die hier vertretene Auffassung ist auch fü r den 
Steuerfiskus die einzig mögliche, weil sie ihn vor 
einer sehr überflüssigen A rbe it bewahrt. Außerdem 
entgeht aber dem Steuerfiskus nichts, da ja schließ
lich einmal bei Abrechnung des Konsortiums der 
w irk liche Gewinn von der Steuer erfaßt w ird.

Ueber internationale Finanzbelastungs
vergleiche.

Von Dr. Lothar Mischke, Berlin.

Das gesteigerte Interesse an internationalen Ver
gleichen der Finanzbelastung einzelner Staaten ist poli
tischen Ursprungs. Die betreffenden Bestimmungen im 
Versailler Instrument und im Dawesplan sind bekannt und 
brauchen nur erwähnt zu werden. Sie fordern immer 
wieder zu Vergleichen der öffentlichen Lasten Deutsch
lands mit denen der Reparationskontrahenten heraus. 
Nicht anders liegt der Fall bei der Klärung der inter
alliierten Verschuldung. Auch hier liegt dauernd die Ver
anlassung vor, Belastungsvergleiche anzustellen. Ueber 
diese politischen Notwendigkeiten hinaus dürfte in der 
Zukunft aus Gründen internationaler Wirtschaftspolitik die 
Herausarbeitung der ganz verschiedenartigen Zusammen
hänge zwischen öffentlicher Wirtschaft und Erwerbs
wirtschaft in den verschiedenen Ländern und des Ein- 
flusses der ersteren auf die letztere erwünscht sein. Der 
großen, in regelmäßigen Zeitabständen erfolgenden Publi
kation des Völkerbundes: Memorandum sur les Finances 
publiques liegen schon solche Motive zugrunde.

Es dürfte unter diesen Umständen nicht ohne Interesse 
sein, die verschiedenartigen Versuche internationaler Ver
gleiche auf diesem Gebiete, besonders ihre Schwächen

kennenzulernen. Dazu ist eine kurze Auseinandersetzung 
der theoretischen Prinzipien des internationalen Be
lastungsvergleichs Voraussetzung.

Der Begriff der „Finanzbelastung" erklärt sich aus 
folgenden Zusammenhängen innerhalb des Systems mensch
licher Bedarfsbefriedigung, wie es sich im Zeitalter der 
modernen Verkehrswirtschaft herausgebildet hat. Die 
individuellen Bedürfnisse des menschlichen Lebens werden 
vorwiegend im Wege der marktmäßig organisierten Ver
kehrswirtschaft befriedigt. Für die Befriedigung ist in 
jedem Einzelfalle der Preis zu entrichten. Daneben jedoch 
ist für die Befriedigung der sogenannten kollektiven Be
dürfnisse der in öffentlichen Gemeinwesen zusammen
lebenden Menschen das System der öffentlichen Wirtschaft 
entwickelt worden. Hier entscheidet nicht Angebot und 
Nachfrage und der dadurch zustande kommende Preis über 
den Umfang, in dem die kollektiven Bedürfnisse der Ge
meinschaft erfüllt werden sollen, sondern der Beschluß 
ihrer Willensbildungsorgane. Der jeweiligen Leistung steht 
keine individuelle Gegenleistung mit der Entrichtung eines 
Preises gegenüber. Die M ittel für die Aufwendungen, die 
die öffentliche Wirtschaft zum Zwecke der Bedarfs
befriedigung kollektiver Bedürfnisse notwendig hat, werden 
letzten Endes nach dem Willen der öffentlichen Körper
schaften aus dem Sachgüterfonds der Erwerbswirtschaft 
bereitgestellt.

Hierin liegt die Idee der Finanzbelastung. Sie ist 
demnach die Relation zwischen dem Umfang der Güter 
und Leistungen der erwerbswirtschaftlich organisierten 
Sphäre der Bedarfsdeckung und der nach den Prinzipien 
der „öffentlichen Wirtschaft“ organisierten finanz
wirtschaftlichen Sphäre.

Vom Volkseinkommen, als welches hier die Gesamtheit 
aller in einer Nationalwirtschaft innerhalb einer Rechnungs
periode zur Verfügung stehenden Dienste und Güter be
zeichnet sei, beansprucht die öffentliche Wirtschaft einen 
Teil für den Vollzug ihrer Aufgaben wie Sicherheits-, 
Hygiene-, Gewerbepolizei, Landesverteidigung, Bildungs
wesen u. a. m. Daneben jedoch bestehen Eingriffe in das 
Volkseinkommen, die lediglich eine Beeinflussung seiner 
Verteilung bewirken. Hierher gehören soziale Renten, 
Unterstützungen und Subventionen der Erwerbs
wirtschaften sowie der gesamte innere Schuldendienst. 
Bei dieser A rt Leistungen der öffentlichen Wirtschaft 
werden einzelnen Erwerbswirtschaften Teile ihres Ein
kommens entzogen und anderen zu geführt. Diesen Vor
gängen liegt im Zeitpunkt ihres Geschehens keine Gegen
leistung zugrunde. Als dritte Form öffentlicher Leistungen 
sind die Erfüllungen von Verpflichtungen an das Ausland 
ohne Gegenleistung des letzteren anzusehen, die demVolks- 
einkommen des einen Landes Teile entziehen und sie dem 
eines anderen Landes zufügen. Der Begriff „Belastung 
trifft auf diese Vorgänge ganz besonders zu. W ill man 
sich nicht entschließen, ihn lediglich auf die Inanspruch
nahme von Einkommensteilen für diese Zwecke und für 
den Aufwand des eigentlichen Verwaltungsvollzuges (Per
sonal- und Sachbedarf) anzuwenden, so wird man min
destens von einem anderen G r a d e  der Finanzbelastung 
in diesen Fällen sprechen müssen als im Falle der öffent
lichen Leistungen, die Verschiebung der Einkommens
verteilung mit sich bringen.

Das wesentliche dieser Darlegungen ist die Erkenntnis, 
daß die Finanzbelastung lediglich an Hand der öffentlichen 
Leistungen, wie sie in den Ausgabenetats zutage treten, 
ermittelt werden kann. Daß neben einer Gliederung der 
Ausgaben nach ihrer Bedeutung für den Bildungs- und 
Verteilungsprozeß des Volkseinkommens untersucht 
werden muß, wieweit sie Aufwendungen enthalten, die die 
öffentliche Wirtschaft als Subjekt der Erwerbswirtschatt 
macht (Betriebsausgaben öffentlicher Anstalten, Monopole 
u. a. m,), bedarf wohl keiner Begründung. Dagegen inter
essiert unter diesem Gesichtspunkt weniger die Frage nach 
der A rt und Weise, wie sich die öffentliche Wirtschaft i» 
den Besitz der zur Erfüllung ihrer Aufgaben nötigen Kaut' 
kraft setzt. Hierfür stehen ihr 3 Wege offen, die alle unter 
dem entwickelten Begriff der Finanzbelastung dieselbe Be
deutung haben:
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Die öffentliche v̂ -
von Zwangsabgaben V:tschait kann sich durch Erhebung 
wendige Kaufkraft v dle f.ür ihre Verpflichtungen not- 
Subjekt der ErwerbsJ SC" a" en' Sie kann sicb weRer aH 
Gewinne für die öff Irt®cbaR betätigen und die erzielten 
und damit der marht^- cke Bedarfsdeckung verwenden 
der Bedarfsdeckung Tjrtsctaftlich organisierten Sphäre 
als Quasi-Subjekt def t/Zleben. Sie kann sich schließlich 
Einschaltung in d^^e rbsw irtscha ft geben und durch 
einkommens für öffentl, f^r?ditmarkt Teile des Volks- 
Bestimmung der Finan^u , Zwecke beanspruchen. Für die 
keine Bedeutung. Erlau? astung haben diese Unterschiede 
deutschen Reichsbahn fij nd se* etwa auf die Rolle der 
Verpflichtungen hinge\y;r die Abdeckung der Reparations- 
die Auflegung der dem86!1 s°wie auf die Bedeutung, die 
1927 für den deutschen R ,en Reichsanleihe im Februar 

Weniger vom m etCilta*markt gehabt hat. 
praktischen ist zu betondlscben Gesichtspunkt als vom 
rinanzbelastung nicht net1’ daß der Errechnung einer 
gründe gelegt werden maJ die staatlichen Budgets zu
kommunalen Selbstverty.,!®11’ sondern daß die Budgets der 
wesentlichen dieselbe Ungskörperschaften hierfür im 

Als Vergleichsbasis, au!utung haben, 
belastungsvergleichen d;e die bei internationalen Finanz- 
wxrd, kommt nach dem oh„ ,be der Finanzlast bezogen
last Gesagten nur das Van,über den Begriff der Finanz- 
lmmer wieder angestelltetl E inkom m en in Frage. Die 
sind absolut irreführend, dä /o-Kopf-Vergleiche (s. unten)
Verhältnisse des Landes zgjj. 'i1 ihnen nie die Wohlstands- 
mit durchschnittlich klein6n̂ sdruck kommen. Ein Land 
und geringerer Pro-Kopf-B-, Einkommen der Individuen 
durchaus höher beiastet sei^^tüng durch Steuern kann 
lieh höherem Einkommen und e‘n Land mit durchschnitt- 
Dieselbe Fehlerquelle liegt vdöberer Pro-Kopf-Belastung. 
gliederung der Bevölkerung r bei verschiedener Alters- 
Lander. In gewissem Umfang kre ier zu vergleichender 
Finanzbelastung lediglich e ig n e n  Pro-Kopf-Ziffern der 
innerhalb eines Landes geben von der Entwicklung 
grei enden ökonomischen o<L ^ n n  in ihm keine tief
stattgefunden haben. sozialen Umschichtungen

Legt man den interna*.
vergleichen als Beziehungsgröß'^alen Finanzbelastungs- 
grunde, so stellt sich auch r. das Volkseinkommen zu
cke Einkommensverteilung auf d .z die Schwierigkeit, daß 
t-inkommensarten in verschie A Einkommensklassen und 
schieden ist, und der Anteil detlen Ländern sehr ver- 
gesamten Bevölkerung nach Erwerbstätigen an der 
differiert Je nivellierter die Ä b e  der Zuwachsquote 
desto schwerer muß sich fmanzie?]ltommensgliederung ist, 
yie hieraus entstehende Fehle 1 e Belastung auswirken.
vergleiche kann jedoch in gewiSSeHaelle für internationale
werden. W ir gehen von der Aüf£  Umfange ausgeschaltet 
Deckung des öffentlichen B > s u ng a8us, d J  vor dcr 
emkommen das nationale Existe drfs aus dem Volks- 
mulj. Es umschließt alle für die ^in imum gewahrt sein 
aerzei ligen Lebensstandards der Bev̂ frechterhaltung des 
Autwendungen sowie die für Weit;°lkerung notwendigen 
Wicklung notigen Ersparnisse. WifWe ökonomische Ent
schiedenen nationalen Lebensstaild dieses nach dem ver- 
ßxistenzmimmum vom VoJkseinho^d zu berechnende 
uraent, und nur die Relation zym .dien in Ahzutf <Se- 
und dem öffentlichen Bedarf als f  ̂ n  dem Ueberschuß 
p ,,  dle Verschiedenheit der Bev^zbelastung" gefaßt,

ndi^duum das Existenzminimum indaran partizipierende 
hpl,  . bIeibt aucb bei der Beschr.Dnsatz gebracht ist.
tfraß tUi” gSV,ergleiche auf die so der Finanz-

f  fur die Beurteilung der V e r t^ n e n e  Beziehungs- 
uckes zu berücksichtigen, daß die Vdrig des Belastungs- 
nusse des Einkommens über das prt,eilung der Ueber- 

dfpC • der Bevölkerungszahl differiert »jstenzininimum je 
mternationakn Finanzbelastungsv* Ergänzt man aber 

hl»;u*rS, * der individuellen DurchscjJ eiche durch eine 
gleirbkStutlstisch berücksichtigt, daß v0dlttSeinkommen, so 
vo lks i°uer Prozentualer Finanzlast, gd ẑ e i Ländern mit 
kleinovnk°mm,en. dasjenige schwerer b is s e n  am Netto- 

ere Durchschnittseinkommen hat. °ffen ist, das das

Ferner ist zu berücksichtigen, daß für die Beurteilung 
der Finanzlast eines Landes von wesentlicher Bedeutung 
die A rt der Quellen ist, aus denen das Volkseinkommen 
fließt. Hier wäre etwa zu sagen, daß von zwei nach den 
obigen Maßstäben gleichmäßig belasteten Ländern das
jenige schwerer getroffen ist, das den größeren Teil un- 
fundierten Einkommens ausweist. Oder daß von zwei 
Ländern, auf die dieselben Voraussetzungen zutreffen, das
jenige schwerer belastet ist, das in der Gestaltung seines 
Einkommens mehr von Naturkräften bestimmt ist, wie 
etwa Indien durch die Monsune. Statistisch berücksich
tigen kann man jedoch das letztere nicht.

Trotz aller dieser Einschränkungen ist die Verwendung 
des Volkseinkommens als Basis öffentlicher Finanz
belastungsvergleiche, wie aus dem folgenden zu ent
nehmen ist, die einzige Möglichkeit, überhaupt derartige 
Versuche zu unternehmen.

Wie eingangs gesagt, bekam das Problem des inter
nationalen Belastungsvergeiches durch die Frage der Re
parationen und interalliierten Schulden eine eminent 
praktisch-politische Bedeutung. Schon die Brüsseler 
Finanzkonferenz unternahm einen ersten Versuch in dieser 
Richtung, der aber kaum die Erwähnung verdient, da er 
lediglich rohe Pro-Kopf-Ziffern der „Steuerlasten" in 
Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien für 
1919 bringt. Die theoretischen Einwendungen dagegen 
sind oben behandelt worden.

Die gleiche unzulängliche Methode wurde seit 1920 
mehrfach vom englischen Schatzamt angewandt. Allerdings 
war der Zweck der z. B. von C h u r c h i l l  April 1926 
veröffentlichten Ziffern weniger die Aufstellung eines Ver
gleiches der derzeitigen Lasten zwischen verschiedenen 
Ländern — wie schon aus der Vermeidung der Umrechnung 
der nationalen Währungseinheiten auf einen gemeinsamen 
Wertmesser hervorgeht — als die Feststellung des An
steigens der öffentlichen Lasten von der Vorkriegs- zur 
Nachkriegszeit.

g t e u e r l a s t  p r o K o p f  d e r  B e v ö l k e r u n g  n a c h  
e n g  1 i s c ¥ e n  S c h a t z a m t e s .

1913 b z w . 1913/14
1919 ,, 1919/20
1920 „  1920/21
1921 „  1921/22
1922 „  1922/23
1923 „  1923 24
1924 „  1924 25
1925 1925/26

Großbritannien Frank
reich

Deutsch
land

Italien

£ S. d. Francs RM Lire

3 11 4 84.5 31.3 53.8
21 14 5 221.1 — 179.3
22 0 8 393.2 — 248.7
18 1 10 426.9 — 313.9
17 8 la ) 467.7 — 327.7
16 2 5 a) 522.7 — 373.2
15 9 0 a) 676.1 117.0 390.2
15 2 6 a) 702.4 108.4 449.1

Ver.
Staaten

Doll.

6.8
53.8
45.2
32.5
28.6 
29.7
27.5
29.6

a) Irischer Freistaat ausgeschlossen.

Dagegen ist aber gerade die Einwendung zu machen, 
daß die Zusammensetzung der öffentlichen Lasten in dieser 
Fnoche unter dem Gesichtspunkt der Einnahmever- 
wpndung sich außerordentlich verändert hat. Das An- 
cteiiien der öffentlichen Ausgaben in den alliierten Landern 
fst im wesentlichen durch die Verpflichtungen des inneren 
Schuldendienstes, durch die vermehrten Wirtschaftssub- 

prdionen und sozialen Verpflichtungen für Renten und 
Unterstützungen bedingt, während in Deutschland die Re- 
narationsVerpflichtungen an die Stelle inneren Schulden
il Vn st es getreten sind, so daß hier die Belastung durch die 
öffentliche Wirtschaft einen ganz besonderen Akzent er-

^^D iese  Gesichtspunkte, die von Sir Josiah S t a m p 1) 
t betont worden sind, wurden auch von den weiteren 

Versuchen nicht berücksichtigt, die zwar von der Be
rechnung der Pro-Kopf-Quoten der Belastung abgingen, 
und die das Volkseinkommen als Beziehungsgröße der Ver
gleiche annahmen, im übrigen aber ebenso wie die offi
ziellen englischen Versuche stark anzugreifen sind. Dabei 
handelt es sich um französische Amtsstellen und um das

i) British Incomes and Property, London 1921. 
and Taxable Capacity, London 1923.

Wealth
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amerikanische Industrial Conference Board. Die sta
tistische Zentralbehörde Frankreichs errechnete für 1924 
einen Anteil der Steuerlasten am Volkseinkommen: 

für Großbritannien . . . .  von 18 v. H.
„ die Vereinigten Staaten . ,, 15 ,, „
,, F rankre ich....................... „  30 „
„ Deutschand . . . . .  ,, 18 ,, „

1925 gibt das französische Arbeitsministerium die 
folgenden Zahlen an: 24,9 v. H.; 15,— v, H.j 33,2 v. II., 
18 v. H.

Eine Studie in der amerikanischen Zeitschrift „roreign 
Press Service" 1925 gibt folgende Ziffern:

Großbritannien . . . . . .  23,2 v, H.
Vereinigte Staaten . . . • • 1E5 ,, ,,
F ra n k re ic h .....................................29,2 ,, „
I t a l ie n .............................................. 19,0 ,, ,,
Belgien . . . . . .  «■ « ■ 17,0 u ««

Nach den methodischen Vorbemerkungen liegt die 
Unbrauchbarkeit auch dieser Versuche auf der Hand.

1925 kommt S h i r r a s , der indische Finanzwissen
schaftler und Finanzpraktiker, der Lösung des Problems 
schon näher. Er konstatiert in seinem Werke "The Science 
of Public Finance“ 2) den Zusammenhang der öffentlichen 
Ausgaben und des Volkseinkommens und betont die Wich
tigkeit sowohl der Bemerkungen von S t a m p zu diesem 
Probleme wie auch die Notwendigkeit, die Verteilung des 
Volkseinkommens und die Verschiedenartigkeit seiner 
Quellen bei internationalen Belastungsvergleichen zu be
rücksichtigen. Zur folgerichtigen Durchführung in der 
Praxis kommt er aber keineswegs, weder in dem Abschnitt 
seines Werkes, den er dem Zusammenhang von öffent
lichen Ausgaben und Volkseinkommen widmet, noch in 
seinem 1925 vor der Statistical Society gehaltenen Vor
trage: „Volkseinkommen und Besteuerung"3),

D ie  ö f f e n t l i c h e n  E i n n a h m e n  i n  v. H. des 
V o l k s e i n k o m m e n s .

Jahr Belastungsquotient

Großbritannien.......................  1923/24 22,1
Vereinigte Staaten . . . .  1923/24 10,5
Frankreich . ; ................... 1923/24 17,8
I ta lie n .....................................  1923/24 20,0
In d ie n ...................................... 1922/23 5,1
A u s tra lie n ............................  1923/24 18,4
C a n a d a ................................. 1922/23 19,2
J a p a n .................................». 1923/24 21,8
Deutschland .......................  1923/24 26,0
Ungleich besser fundiert sind die Belastungsvergleichc, 

die von G i n i4) und B o 1 d r i n i5) im Zusammenhänge 
mit den Verhandlungen über die Regelung der italienischen 
Kriegsverbindlichkeiten gegenüber den Vereinigten Staaten 
aufgestellt wurden. Das wesentliche Verdienst dieser 
Arbeiten besteht in der statistischen Klärung des Finanz
belastungsbegriffes, wenn sie dabei auch wichtige Probleme, 
vor allen Dingen die Frage der Einkommensverwendung, 
außer Betracht gelassen haben, und in der Anwendung 
dieser Erkenntnisse auf die Praxis. So _ formuliert 
Bo l d r i n i  die relativeSteuerleistungsfähigkeit einesLandes 
als „den Teil der Produktion oder der privaten Einkommen, 
der' den geringsten nur möglichen Konsum übersteigt, der 
zur Weiterführung der Produktion auf gleicher Basis nötig 
ist". Er schließt dann daraus, daß die relative steuerliche 
Leistungsfähigkeit aus einer Gegenüberstellung der durch
schnittlichen nationalen Einzeleinkommen nach Abzug des 
Existenzminimums in ihrer Verschiedenheit für die einzelnen 
Länder hervorgehen würde. Als die relative Steuerlast 
eines Landes betrachtet er die Relation des durchschnitt
lichen Einzeleinkommens außer dem Existenzminimum und

3) Deutsch herausgegeben von Professor J. M. Bonn ,
Jena 1926. ,

4) A Comparison of the Wealth and National Income ot 
several important Nations, Rom 1925.

5) International Comparisons of the Burden of taxation, 
Rom 1925,

des durchschnittlichen Anteils der Einzelpersonen an dei 
Aufbringung der Steuerlast, zu der auch die Ueberschüsse 
öffentlicher Erwerbsbetriebe gehören. Für die statistische 
Darstellung ergibt sich die fiauptschwierigkeit aus dem
verschiedenen Lebensstandard der Bevölkerung. G i n i  löst
diese Schwierigkeit dadurch, daß er als Pro-Kopf-Existenz- 
minimum für einen Amerikaner 100 $, für einen Engländer 
70 $, für einen Franzosen und Belgier 60 $ und für einen 
Italiener 48 $ in Ansatz bringt. Auf Grund dieser Ueber- 
legungen kommt B o l d r i n i  zu folgendem Steuer
belastungsvergleich für 1925:

Gesamtes
Nettovolks
einkommen

Netto- 
einzelein- 
kommen'

Betrag der 
öffentl. 
Einn. R

el
at

iv
e

S
te

ue
r

la
st

Italien . . . .  
Frankreich . • • 
Belgien . . • • 
Großbritannien . 
Verein. Staaten .

2,13 Mvd. $ 
5,37 „  $ 
1,28 „  $ 

15,58 „  $ 
58,60 „  $

53 $ 
136 $ 
164 $ 
344 $ 
514 $

0,87 Mrd. $ 
1,67 „  $ 
0,175 „  $ 
3,91 ., * 
7,77 „  $

38,10
29,20
13.30
27.30
13.30

Die Uebersicht berücksichtigt sowohl die ver
schiedene Zusammensetzung der Bevölkerung nach Alters
klassen — durch Abzug desExisitenzminimumsivom Gesamt
volkseinkommen — wie die durchschnittliche Höhe des 
Einzeleinkommens, das das Existenzminimum übersteigt. 
Sie bringt klar zum Ausdruck, ein wie großer Unterschied 
zwischen der Belastung eines solchen Durchschnitts
einkommens von etwa 53 $ in Italien und 514 $ in den Ver
einigten Staaten ist, wenn von ersterem 38,10 v. H., von 
letzterem jedoch nur 13,3 durch Steuern beansprucht wird. 
Sie zeigt weiter, welchen Einfluß die Bevölkerungsgröße 
auf die relative Steuerfähigkeit des Landes durch die Höhe 
des abzusetzenden Existenzminimums haben muß. G i n i  
errechnet folgende Uebersicht für 1925:

Ita lien ..................
Frankreich . • •
Belgien . . . •
Großbritannien 
Vereinigte Staaten

Brutto.
Volks

einkommen

Volks
einkommen nach 

Abzug des 
Existenz
minimums

Existenz
minimum i. v. II. 
des Nettocink.

4,06 Mrd. $ 2,13 Mrd. $ 47 ,5
7,74 „  # 5,37 „  $ 17,7
1,75 „  $ 1,28 ,, $ 26,9

19,00 „  # 15,58 „  $ 18,0
70,00 „ $ 58,60 „  $ 16,3

Nach der Auffassung von B o 1 d r i n i bedarf die 1. Be
lastungsübersicht einer Ergänzung, aus der die Verteilung 
des Volkseinkommens auf landwirtschaftliches und son
stiges Einkommen hervorgeht, weil das Vorwiegen des 
ersteren eine Minderung der relativen Leistungsfähigkeit 
mit sich bringe.

Von G i n i  wird in diesem Zusammenhang der Anteil 
des landwirtschaftlichen Grundvermögens und des land
wirtschaftlichen Ertrages am gesamten Vermögen bzw. ge
samten Produktionsertrag für 4 ihn speziell interessierende 
Staaten, wie folgt, dargestellt:

Landw. Grundvermögen 
¡n y. H. des gesamten 

Vermögens

Landw. Ertrag in v. H. 
des gesamten 

Produktionsertrages

Italien . . - • • • 38 32

Vereinigte Staaten . 21

Frankreich . . . . 13 30

B e lg ie n .................. 15

Die Folgerung aus einer solchen Darstellung wäre die, 
daß Italien die verhältnismäßig unsicherste Gestaltung 
seiner Produktion aufzuweisen hätte und dadurch seine 
steuerliche Leistungsfähigkeit vermindert würde.

Als weiteren die Steuerfähigkeit differenzierenden Punkt 
von großer Bedeutung sieht B o l d r i n i  die sogenannte 
„Streuung der Einkommen“ an. Je nachdem nämlich der 
Anteil geringer Einkommen größer ist, wird die Steuer
fähigkeit eines Landes negativ beeinflußt. Auf Grund dei
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Emkommensteuerstar ...
Dabei wird von der lstikeniwird davon ein Bild entworfen, 
die nur Einkommen *merikanischen Statistik ausgegangen, 
die amerikanischen gj01? mehr als 1000 $ ausweist, und in 
oben gegebenen versc?-'ommensklassen werden nach dem 
verschiedenen LebenSs(Iedenen Existenzminimum, das den 
kommensklassen der .?n^ard widerspiegeln soll, die Ein
schließt die amerikani^j ^en Länder eingeordnet. Um- 
die Einkommen von iS 6 Statistik in ihrer ersten Klasse 
lienische mit 480 jjj, die t ̂ -^2000 $, so beginnt die ita- 
mit 750 $. Die ¿ahl ^^zösische mit 600 $, die englische 
mehr als 1000 $ Einkow Einkommensteuerpflichtigen mit 
stellt sich die VerteilUn, etJ insgesamt gleich 1000 gesetzt, 

** toi§endermaßen dar:

Sncr ^at l  der Einkommensteuerpflichtigen-A • t  . « « » .  .

Gesamt

Belgien Großbrit. Verein. St.

(1364,94) (694,64) _
689,00 668,59 754,31
153,94 128,33 137,59
60,28 61,32 47,90
30,22 38,41 23,70
17,53 22,64 9,49
19,01 26,31 10,01
9,87 14,68 4,89

10,44 16,79 5,55
3,89 6,99 2,38
0,88 9,72 2,89
4,11 2,82 0,70
0,50 1,91 0,39
0,17 0,73 0,12
0,11 0,56 0,06
0,05 0,19 0,02

0,02 0.00
1 l000,00 1000,00 1000,00

Als Ergänzung dazu isj
der Einkommenskonzentratioj^Wendig
Klassen, die nach denselbg sUber L, 
folgendermaßen aussieht: n Grundsätzen

eine Uebersicht 
m den einzelnen 

aufgestellt

Einkommen 
in 1000

bis
1—
2 -  

3 -  
4 —

6 —

8 -  

10—

16- 
20- 
40 - 
60- 

100-  

150— 
300—1000
über 1000

1
2
3
4
5
6 
8

10
15
20
40
60

100
150
300

Gesamt:

Zusammensetzung desju
nflirhiitîpn io

Italien
^ ,nJ s S ,

(1344,64)
542,39
178,33
79,67
51,39
32,00
34,95
17,62
23,23
11,89
5,96

16,71
3,46
1,15
1,25

1000,00

Frankreich

(403,15)
368,50
154,44
86,96
55.74 
39,98 
55,28 
35,62 
52,12
28.74 
20,78 
62,73 
16,88
8,06
7,92
4,78
1,47

1000,00

475,11
164,90
81.78 
52,59 
25,85 
34,22 
21,74 
33,42 
20,41 
39,16
16.79 
14,64
7,08
5,74
4,51
2,06

1000,00

eris auf die ver-
Aus der Verteilung des Einko^ 

schtedenen Einkommensklassen erg^1*16!]
einemF?lge,rUn5ieTn fÜr. die Verteilung sich die wichtig
komm Land! '  j Je geniJger d'e ™lU1ereJer Steuerlast in 

Slnd- .dest0 mehr ist der Staat * Und großen Ein- 
angewiesen, ^  die Besteuerung

HerauaarSf-t k d% off|,n llchen Last«n ¿.desto fühlbarer 
schiedPn b £ UIig aüer Fol^erungen aüs f  m Die weitere 
entwickelt Einkommensverteilung, wie 8; er Tatsache ver- 
an a- Kelt werden, wurde zu weit fühto von B o 1 d r i n i 
an dieser Stelle abgebrochen w e rd e n >  Es muß daher
italmZwei,feIlos bedeuten die Arbeu

nischen Autoren einen wesentlich^11 der beiden
Eortschritt für

alle Versuche international vergleichender Darstellung der 
Finanzbelastung. Das wichtigste Manko jedoch, das sie 
haben, ist die gänzliche Vernachlässigung des Problems 
der Einnahmeverwendung, das wir, wie aus der Einleitung 
hervorgeht, für den Ausgangspunkt aller Arbeiten auf 
diesem Gebiete halten. Die Versuche internationaler 
Finanzbelastungsvergleiche gehen zunächst von den reinen 
Steuererträgen aus. In einigen Fällen — wie bei G i n i 
und B o 1 d r i n i — werden aus durchaus einwandfreien 
Erwägungen auch die Nettoergebnisse der öffentlichen Er
werbsunternehmungen einbezogen. Die Beanspruchung des 
Volkseinkommens durch Kreditaktionen wird jedoch 
nirgends berücksichtigt. Der Grund, weswegen die von 
S t a m p und S h i r r a s betonten Gesichtspunkte der 
Einnahmen-V e r w e n d u n g  bei allen Belastungsver
gleichen unberücksichtigt blieben, dürften in der Schwierig
keit bestehen, sie statistisch zu erfassen.

Das deutsche Statistische Reichsamt hat nun ganz be
wußt seine Untersuchungen des Belastungsproblems dar
auf gerichtet, diese Schwierigkeiten zu überwinden6). Die 
methodischen Grundlagen seines ersten Beitrages zur 
Klärung dieser Fragen sind etwa dieselben, wie sie in der 
Einleitung kurz skizziert worden sind, Die Arbeiten sind 
infolgedessen darauf abgestellt, die Zusammensetzung der 
öffentlichen Ausgaben nach sogenannten „Ausgabearten“ 
darzustellen. Ausgangspunkt dafür sind die Ausgabeetats 
der zu untersuchenden Staaten. Darin liegt für die Ver
gleiche verschiedener Länder Jnsofern eine recht beträcht
liche Fehlerquelle, als die Staatsetats ganz verschieden 
große Aufgabenkreise öffentlicher Wirtschaft umfassen, 
je nachdem diese Aufgaben zwischen dem Staat und den 
Selbstverwaltungsverbänden geteilt sind. Diese Unter
schiede werden durch folgende Zahlen erläutert:

==========
Ausgaben Staats-

ausgaben an
der den Gesamt-

Staates Selbstverwaltung ausgaben

1913 1923 1913 1923 1913 1923

Großbrit.
Mill. E • •

v. H. v. H.

145,81 737,03 107,75 231,26 57,5 76,1
Frankreich

Mill. Fr.. • 5066,93 37 944,00 1568,82 10 684,42 76,4 78,0
Italien 

Mill. Lire . 1929,00 — 1026,00 — 65,3 —

Die deutsche Publikation arbeitet nun die Unter- 
rhiede der staatlichen Verwaltungstätigkeit, wie sie die 
, „cdabenbudgets bestimmen, äußerst eingehend heraus.
• versucht den Verwaltungsaufbau des Staates uber- 
L o t  darzustellen. Als wichtigstes statistisches Ergebnis 
leses Versuches erscheint eine Uebersicht, in der die 
ian fliehen Aufwendungen nach Ausgabezwecken ge- 
iliedert erscheinen. Als solche „Zwecke erscheinen 
’ R Landesverteidigung, Unterrichtswesen, Soziales, 
iiistiz usf. Da als Unterlagen dieser Übersichten die 
/manschläge gewählt sind, die sehr eingehend gegliedert 
jnd und die Untersuchung auf die Verarbeitung der 
feinsten Etatposten aufgebaut ist, sind unter denselben 
Ausgaben zweck fast ausschließlich gleichartige Ausgaben 
ingereiht, eine Möglichkeit die bis zu dieser deutschen 
f f i t  nicht gesehen wurde. Der Volkerbund z. B. 
eilt noch heute im „Memorandum sur les Finances 

’.rhliaues" in einer vergleichenden Uebersicht der Staats- 
“  ¿aben verschiedener Länder unter einem Ausgabezweck 
nzlich heterogene Posten zusammen. Aus Raummangel 

eschränken w ir uns auf die Wiedergabe einer Ueber- 
. ht des deutschen Werkes, mit der die verschiedene Zu- 
ammensetzung der Staatsetats nach Ausgabezwecken er- 

wird.

«) Die Staatsausgaben von Großbritannien, Frankreich, 
Belgien und Italien in der Vorkriegs- und Nachkriegszeit. Unter
lagen zum internationalen Finanzvergleich. Einzelschriften zur 
Statistik des Deutschen Reiches Nr. 2, Berlin 1927.
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A u s g a b e n  f ü r  d i e  e i g e n t l i c h e  S t a a t s v e r w a l t u n g  i n  v. H. der  G e s a m t a u s g a b e n  f ü r  d i e
e i g e n t l i c h e  S t a a t s v e r w a l t u n g .

I. Oberste Staatsorgane . .
I I .  Rechtspflege.................

I I I .  Innere Verwaltung . . .
IV. Auswärt. Angelegenheiten 
V. Kolonialwesen . . . .

VI. Landesverteidigung . . .
V II. Finanzverwaltung

a) Zoll- und Steuerverw.............................
b) Schuldenverwaltung...............................
c) Münzwesen......................................................
d) S o n s tig e s ......................................................

V III. Unterricht, Kunst u. Wissenschaft .
IX . Kirchenwesen.................................
X. Soziale Aufgaben.

X I. W irtscha ft......................
a) Landwirtschaft ■ .
b) Industrie und Handel
c) Verkehr ...............................

1. Handelsmarine .
2. Privateisenbahnen .
3. Private Luftfahrt .
4. Oeffentliche Arbeiten .
5. Sonstiges . . . .

d) Sonstiges . . . .

X II. Staatl/Erwerbsbetriebe .

V o r k r i e g s e t a t s

X III .  Ausgaben auf Grund des Krieges . .
davon Kriegspensionen, Kriegsrenten und 

-Unterstützungen (Geld- und Sach
leistungen) .....................................................................

N a c h k r i e g s e t a t s

Insgesamt

Groß
britannien

Frankreich Belgien Italien Groß
britannien

Frankreich Belgien Italien

1,3 0,7 2,2 1,6 i, i 0,3 0,9 0,6
4,4 2,2 7,7 7,8 2,7 1,7 4,4 6,4
2,0 3,8 7,2 8,3 1,9 5,0 5,1 12,3
1,2 0,7 2,1 1,0 1,3 1,1 1,3 1,0
2,6 6,8 0,6 0,0 5,7 5,4 . 0,3 0,1

78,4 61,8 47,3 51,4 65,6 37,8 39,0 46,1
5,5 6,3 11,5 10,2 8,1 13,3 8,9 10,7
4,9 5,3 8,8 5,9 6,0 6,7 7,3 7,3
0)2 0,3 1,5 0,0 0,2
0,2 0,4 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0
0,2 0,6 2,7 3,9 0,4 6,4 1,6 3,2

1,5 12,3 7,5 7,8 1,4 16,6 6,0 6,6
0,0 0,2 3,1 0,4 0,0 0,3 1,2 0,2
1,7 0,4 1,2 1,3 3,7 0,4 1,3 1,8
1,4 4,8 9,6 10,2 1,9 5,8 19,5 13,3
0,6 0,3 1,0 3,4 0,7 0,2 0,5 3,1
0,5 0,0 0,6 0,0 0,6 0,2 0,2 0,1
0,3 4,5 8,0 6,4 0,6 4,7 18,8 9,7

0,2 0.1 __ 0,3 0,1 — 0,1
0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 — 0,0

__ 0,1 0,8 0,1 —

0,1 4,3 8,0 6,4 0,1 3,7 18,7 9,6

0,0 0,0 — 0,1 0,1 — —

0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,7 0,0 0,4

— — — — 6,6 12,3 12,1 0,9

— — — — 4,4 0,6 0,6 —

100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 100,0 j 100,0 100,0 1 100,0

Für die Frage des internationalen Finanzbelastungs
vergleichs ist jedoch aus den eingangs klargestellten 
Gründen die Zusammenstellung der Staatsetats nach Aus
gabearten viel wichtiger. W ir geben die folgenden beiden

Uebersichten, die den Unterschied zwischen den einzelnen 
Staaten klarstellen, daneben aber auch die Entwicklung 
der Budgetstruktur von der Vorkriegs- zur Nachkriegs
zeit kennzeichnen:

I.

II .
I I I .
IV.

V.
VI.

V II.

Die Staatsausgabon nach Ausgabo- 
arten auf Grund der Vorkriegsetats

Die Staatsausgaben nach Ausgabe
arten auf Grund der Nach kriegse tats

(umgerechnet auf 1000 Mark Vorkriegskaufkraft}

Ausgabeart Groß
britannien Frankreich Belgien

2 549 725 
1186596 
1363129

737 085
199 497
206 121

201507

Ita lii Groß
britannien Frankreich Belgien Italien

1 906 568
Í 030530 
876038
555 574
303 733
133 060

6599

Eigentl. Staatsverwaltung.................
a) Personalausgaben ..............................................
b) sächliche Geschäftsausgaben . . . .

Zinsen u. Amortisationen (ohne V II.) . 
Renten u. Unterstützungen . . . .
Subventionen.......................................

davon
a) f. Zwecke d. W ir ts c h a ft ...............................
b) f. W iederaufbauarbeiten ...............................

Zuschüsse an staatl. Erwerbsbetriebe .
Ueberweisungen an Gemeinden, Ko
lonien, Dominien usw............................
Verzinsung u. Amortisation auswärt. 
K riegsschuld............................... .... .

Insgesamt . . . .

19 429 

547 218

3 465 582 | 3 885 638 | 394 324 | 1 562 398

2 383 425 2 429 549 263 719 1 062 570
1341475 1294697 115 924 543946
1041950 1134852 147795 518624
3 785 944 2 333 783 203 776 749 923
1 343 048 851614 154 647 249 194

84 376 921 634 59 980 96 785

24373 121427 3548 69446
6354 797(136 29972 4 860

18 612 49 667 6 685 2 581

1 333 262 47 449 109 019 197 862

601 454 391 855 66 673 4 860

9 450 121 1 7 025 451 864 499 2 363 77ö

101521

91689

205 106 
119299
85807
117 704 
21 865 
19 704

3230

4 841

25 104

955 282 
439134 
516148
358 983 

18 258 
111885

94501

116 077

1913
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Die Staatsausgaben nach Ausgabe
arten auf Grund der Vorkriegsetats

Die Staatsausgaben nach Ausgabe
arten auf Grund der Nachkriegsetats

(in v. H. der Gesamtstaatsausgaben)

Aus8»beart Groß
britannien

Frankreich Belgien Italien Groß
britannien Frankreich Belgien Italien

I. Eigentl. StaatsV()
a) Personalau$eJ™&™u n g ............................
b) sächl. G e s c h ä ,^ ..............................................

I I .  Zinsen u. Amor«. S
II I .  Renten u. U n te^  ^  'ohne V IL ) ■
IV. Subventionen . ZUngen . . . .

55,0
29,7

65,6
30,5

52,0
30,2

61,1
28,1

25.2
14.2

34,6
18,4

30,5
13,4

44,9
23,0

25,3
16,0

35,1
19,0

21,8
29,9

33.0
23.0

11,0
40,1

16,2
33,2

17,1
23,6

21,9
31,7

8,8 5,1 5,5 1,2 14,2 12,1 17,9 10,6
3,8 5,3 5,0 7,2 0,9 13,1 6,9 4,1

a) / .  Zwecke d. m,

b) f. W ie d e ra u jb a u ll^ f t ............................

V. Zuschüsse an staatj e‘t e n ..................
VI. Ueberweisungen a ' Erwerbsbetriebe .

nien, Dominien usb Gemeinden, Kolo- 
V II. Verzinsung und ......................

0,2 5,2 0,8 6,1 0,3
0,1

1,7
11,4

0,4
3,5

2,9
0,2

0,6 2,6 1,2 0,1 0,2 0,7 0,8 0,1

15,8 2,4 6,4 7,4 14,1 0,7 12,6 8,4

ger Kriegsschuld . Nation auswärt.i.
— — 5,3 5,6 7,7 0,2

lltWsamt . . . . 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 0 j 100,0

Der deutsche Beitrag
Vergleichs enthält sich je d j11,?1 2 3 4 5 6 7 Problem des Belastungs
liegt im wesentlichen darin ~chlußfolgerung. Der Grund 
Bruchstück sein muß, sola* ß die Arbeit zwangsmäßig 
oelbstverwaltungskörper ¡a8e nicht die Finanzen der

die Untersuchungen ein-

Ausgestaltung der Arbeiten in dieser Richtung. Die Ge
sichtspunkte, wie sie der Arbeit zugrunde liegen, bedürfen 
zweifellos einer Ergänzung. Besonders klar wird das, 
wenn man die Problemstellung bei G i n i und B o 1 d r i n i 
ansieht. Die dem Statistischen Reichsamt gestellte Auf-

1e m a e i n e s
F i n a n z b e l a s t u n g s v e r g l e i c h s .

Großbritannien Frankreich Belgien Italien

Mark Vorkriegskaufkraft je Kopf nach dem

1. Volkseinkommen . . . . ------
2. Staatsausgaben insgesamt • • . .
3. Geldleistungen des Staates an p . ’ • • •

u. Amortisationszahlungen, SmVate [Zjns
Renten u. Unterstützungen) bvßntionen

4. Einkommensbeanspruchung d, g ' • •
5. Volkseinkommen für nicht öffentj ^a&̂ es a)
6. Hiervon Existenzminimum . Weckeb)
7. Verbleibt für private Zwecke .,’ * • •

Existonzminimum hinaus . _ **ber ^

a) Verwaltungsausgaben, UebP, . . ,  . . . .
b) Volkseinkommen abzüglich gesungen, Verzinsung und Tilgung auswärtiger Kriegssc u cn.

Vor
kriegs
etat

Nach
kriegs
etat

Vor
kriegs
etat

Nach
kriegs
etat

Vor
kriegs
etat

Nach-
kriegs-
etat

Vor
kriegs
etat

Nach
kriegs
etat

980
76,6

960
214,5

745
99,1

740
179,2

630
53,1

590
115,8

480
45,1

370
61,1

22,4
54,2

925,8
?

118,8
95,7

864,3
Î

31,7
67,4

677,6
Î

106,0
73,2

666,8
?

22,1
31,0

599,0
Î

66.9
58.9 

531,1
?

14,2
30,9

449,1
?

28,4
32,7

337,3
?

— - - - — — —

ltlhommensbeanspruchung des Staates.

bezogen werden. Ihr Sinn liegt ^  
neuen und methodisch neu fundier^ Aufweisen der 

diesem Grunde schließt das tyerArbeitsmöglichkeit. 
, .es Schemas für einen Finanzbela$tA ß»it dem Entwurf 
le verfügbaren Ziffern nach MöglichQpvergleich, in das

o. ..D*e -Vorbemerkung" zu diesem^1 eingeordn’et sind, 
faustischen Reichsamts zum Problem ,rsten Rtdti-nrf Ae«

■te

--- --------ö — ----1 7 P -«scuiuuei Sinu.
Bel '” “ ov,lcu Reichsamts zum Proble^ ~.rsten Beitrag des 

astungsvergleichs spricht von einet ?ve« internationalen

dabe bestand mit dem vorliegenden Bande sicher mit 
Recht in der Untersuchung der Möglichkeiten, den Um  - 
f n g der Finanzbelastung statistisch darzustellen. Das 
Pobfem erfordert aber zweifellos die Berücksichtigung 
/_  von den beiden Italienern vorgebrachten Argumente 
für die V e r t e i l u n g  d e r  L a s t  als Maßstab ihrer 
Schwere.

Verführung und



116

Die Bewertung nicht voll eingezahlter Aktien  
bei der Veranlagung zur Vermögenssteuer.

Von Regierungsrat Dr. Wolffheim, Frankfurt a. Main.

Gegenwärtig findet die Veranlagung zur Vermögens
steuer 1927 statt; maßgebend ist der Vermögensstand am 
1. 1. 1927. Die Bewertung der einzelnen zum Vermögen 
gehörigen Gegenstände richtet sich nach den Bestimmungen 
des Reichsbewertungsgesetzes und den hierzu ergangenen 
Durchführungsbestimmungen vom 14. 5. 1926, soweit sie 
durch die Verordnung vom 14. 5. 1927 — RGBl, I S. 119 ■— 
für die Vermögenssteuer 1927 anwendbar erklärt sind, ru i 
die Bewertung der Wertpapiere kommen die Bestimmungen 
der §§ 40—43 des Gesetzes in Verbindung mit §§ 38—47 
der Durchführungsbestimmungen vom 14. 5. 1926, § 8 der 
Durchführungsbestimmungen vom 14. 5. 1927 in Betracht. 
Es sei im folgenden eine Frage erörtert, hinsichtlich derer 
unter den Beteiligten— Steuerpflichtigen und Veranlagungs
stellen — die widersprechendsten Auffassungen vertreten 
werden.

Für die — normale — vollbezahlte Aktie ist der Wert 
anzusetzen, wie er im Steuerkursblatt festgestellt ist oder 
mangels Festsetzung seitens der Veranlagungsstelle der 
betreffenden Gesellschaft ermittelt wird. Je nach der 
Kategorie der Aktie sind dann von diesem Werte Ab
schläge vorzunehmen. Der so gefundene Wert ist — der 
Steuerkurswert oder der Verkaufswert; zur Vermögens
steuer ist die Aktie mit der Hälfte dieses Wertes an
zusetzen, Insoweit bestehen keine Schwierigkeiten. Wie 
ist nun zu verfahren, wenn die Aktie — gleiches gilt 
natürlich auch für Anteile einer G. m. b. H. — am Stich
tage noch nicht volleingezahlt war? Es sei angenommen, 
die Aktiengesellschaft habe im Oktober 1926 eine Kapitals
erhöhung vorgenommen; die Erhöhung ist durchgeführt, 
die jungen Aktien sind zu einem Kurse von 150 pCt. aus
gegeben, 75 pCt. des Nominalwertes sind sofort zahlbar, die 
restlichen 75 pCt. bis zum 1. 7. 1927 zu zahlen. Es ver
steht sich von selbst, daß den jungen noch nicht voll
bezahlten Aktien, die vorläufig noch einer Beschränkung 
in der Veräußerung unterliegen, nicht der Wert der voll
bezahlten Aktien beigemessen werden kann. Es sei auf 
§ 179 des Handelsgesetzbuches verwiesen. Dem Umstande, 
daß es sich um „Junge" Aktien handelt, wird bei der Be
wertung — sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, vgl. 
Steuerkursblatt 1927 Vorbemerkung A II 3b aa, d — durch 
einen Abschlag von 10 pCt. des Wertes der ,,alten Aktien 
Rechnung getragen (§ 41, lc  der Durchführungsbestim
mungen von 14, 5. 1926). Daneben aber bleibt zu be
rücksichtigen, daß auf die Aktie noch eine Nachzahlung 
zu leisten ist,

Im Eildienst der Deutschen Steuerzeitung vom 25. 6. 
1927 Nr. 10 sind auf Seite 290 mehrere Beispiele zusammen
gestellt, wie die Berechnung vorgenommen werden kann, 
Der Verfasser hält dort folgendes Ergebnis für richtig: Aus
gangspunkt ist der Steuerkurswert der „alten" Aktie, hier
von _ da „junge” Aktie — 90 pCt.; sodann ist der nach
zuzahlende Betrag zu kürzen; der sich so ergebende Wert 
ist der volle Wert, der gemäß § 43 des RBG. zu halbieren 
ist. Diese Auffassung kann nicht richtig sein, Im Interesse 
der Raumersparung sei von der Wiedergabe der für möglich 
gehaltenen Berechnungsmethoden abgesehen und auf die 
Nr, 10 des „Eildienstes" verwiesen. Nach meiner Auf
fassung kranken sämtliche dort zusammengestellte Me
thoden an dem gleichen Fehler: es wird die Frage der Be
urteilung der auf der Aktie ruhenden Nachzahlungs
verpflichtung mit der Frage der B e w e r t u n g  s e l b s t  
verquickt; dies führt in den Beispielen des Eildienstes, ins
besondere dem dort gebilligten Beispiel, zu dem merk
würdigen Ergebnis, daß der Nachzahlungsbetrag nur zur 
Hälfte als Schuld berücksichtigt wird, denn er wird m it
halbiert.

Zu einem richtigen Ergebnis kann man nur gelangen, 
wenn man Wert der Aktie und Nachzahlungspflicht völlig 
gesondert betrachtet. Es ist also in folgender Weise vor

zugehen: Es handele sich als Beispiel um eine I. G, Aktie 
der Emission des Jahres 1926:

Wert der alten Aktie . . . 326,62 M (lt. Steuerkursblatt)
Wert der jungen Aktie . , . 293,96 M (Abschlag 10 pCt.)

hiervon % • • • 146,98 M

Dies ist der Vermögenssteuerwert der Aktie selbst. 
Nun bleibt weiter zu prüfen, mit welchen Lasten der Besitz 
der Aktien für den Steuerpflichtigen verknüpft ist. Er 
hat die volle Aktie erworben, hat aber noch die Ver
pflichtung, 75 pCt. des Nominalwertes — 750 M — an die 
Gesellschaft zu bezahlen. Es handelt sich hierbei um eine 
echte Schuld, die durch die Zeichnung der Aktie bei der 
Emission entstanden ist. Es besteht keinerlei Veranlassung, 
diese Schuld anders zu behandeln als andere Schulden des 
Steuerpflichtigen, als etwa Schulden, die durch Aufnahme 
eines B a n k  kredites zum Erwerb der Aktien entstanden 
sind. Daß alle Schulden, soweit sie überhaupt steuerlich 
abzugsfähig sind, in vollem Umfange berücksichtigt werden 
müssen, unterliegt keinem Zweifel. Dieses Recht des 
Steuerpflichtigen kann durch Berechnungsmethoden nicht 
verkürzt werden. Hat also der Aktionär 10 I. G. Aktien 
zu einem Emissionskurs von 150 pCt. mit einer Anzahlung 
von 75 pCt. des Nominalwertes erworben, so hat er in der 
Steuererklärung einerseits die 10 Aktien zum Steuerkurs, 
gekürzt um 10 pCt. und dividiert durch 2, einzusetzen, er 
kann aber andrerseits die volle Nachzahlungsverpflichtung 
mit seinen sonstigen Schulden in Abzug bringen. Nach der 
Berechnung des „Eildienstes" würde sich für den Steuer
pflichtigen ein höheres Vermögen ergeben, wenn er nicht 
vollbezahlte Aktien besitzt, als wenn er die Aktien bereits 
voll bezahlt hat. Daß die vollbezahlte Aktie aber keinen 
niedrigeren Wert haben kann als die unter der Be
schränkung des § 179 IIGB. ausgegebene nicht vollbezahlte 
Aktie, bedarf keiner Erläuterung. Daß die vorstehend ver
tretene Auffassung ein richtiges Ergebnis verbürgt, sei an 
einigen Beispielen verschieden gestalteter Vermögens
anlagen gezeigt (unter den Aktien sind in den nach
folgenden Beispielen nicht „junge“ im Sinne des Steuerkurs
blatts verstanden, um die Berechnung einfacher zu ge
stalten):

I. Das Vermögen bestehe:

Bar . .
Hypothek

........................... 100 000 M
..........................  100 000 M
Steuerpflichtiges Vermögen =  200 000 M

II. Verwendet werden:
100000 M zum Ankauf von 

nominell 100000 M Aktien, 
Steuerkurswert 100 pCt.

Vermögensberochnung:
100 000 M 

Aktien ------vj------
Hypothek . . .

. 50 000 M

. 100 000 M

Steuerpflichtiges Vermögon 150000 M

II I .  Verwendet werden:
25 000 M zum Ankauf von 

100 000 M Aktien, Steuer- 
kurs 100 pCt. (alte begeh.
Aktien), un te r Aufnahm e 
einer Schuld von 75 000 M.

Vermögensberechnung:

Akt i en— 50 000 M '
B a r  Vorhand, noch 75 000 M 
Hypothek . „ . 100 000 M

225 000 M
Ab Schuld auf Aktien . . 75 000 M

Steuerpflichtiges Vermögen =  150 000 M
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IV. Gekauft werden. 
Für 25 000 M 

Aktien, "0iö. 100 000 M 
100 pCt., £ Uo,Kurswert
B erechnung^1™ 8 ^  
thode des pi! 1 ^er

’̂ 'Idienstes“ :Aktien 
Ab Nach?,

V2 Wert ,

100 000 M 
75 000 M

Vermögensbete^ 
Aktien Ung'
Rest an Batu ‘ • • 
Hypothek ( est-and

Steue

25 Oro M 
12 500 M

12 500 M 
75 000 M 

100 000 M
Nichtiges Vermögen =  187 500 M 

b) Berechnung naC]l
Ausführungen: °bigen

Aktien i5®?00k

Rest an Barbe»
Hypothek , atl|l

Ab Nachzahlung
Steuerp£li lvlo

50 000 M

75 000 M 
100 000 M
225 000 M 
75 000 M

:'gea Vermögen =  150 000 M
Das Vermögen zu IVb w

Betrag aus, als sich zu III e**8t danach keinen anderen 
nicht bezahlte Betrag aus de, ^t: Der Umstand, ob der 
gesellschaft oder statt dessen e( Dehnung an die Aktien
pflichtigen geschuldet wird, i^a an die Bank des Steuer- 
V e r m ö g e n s  keinen Einfluß 'S  auf die H ö h e  des

Ein Ergebnis, das merkwiifj. en- 
seine Berechtigung hat, zeigt ..'S anmutet, aber durchaus 
bezahlten Aktien sich in de, lcA  wenn die nicht voll- 
landischen Gesellschaft befinUUnd einer anderen in- 
bestimmungen zur Anwendung und die Schachtel- 
Wird, wie es oben geschehe  ̂fangen (§ 27 RBewG.). 
nicht vom Wert der Aktien v 0't ^e Nachzahlungsschuld 
n a c h t r ä g l i c h  g e s o n d e, de, Halbierung, sondern 
der 1 assivseite der Bilanz der j. abgezogen, so ist auf 
Effektenkonto ausgewiesene BetVergesellschaft der im 
neben noch die NachzahlungsverM^ der Aktien und da
trägt das Aktienkapital der TochtGEmg abzusetzen. Be
ist nur A eingezahlt =  1500 M, f  Seilschaft 6000 M und 
das ganze Aktienkapital sich in ergibt sichi wenn 
A G befmdet, be! einem Parista^ Hand einer anderen 
Bild (von der Bezeichnung der G e r  Aktien folgendes 
der Einfachheit halber wieder abk hen als „junge" wird

A k t i v a :

Aktien - °0̂  M- 3000 M ^ ktl6n JN. ^  8 ‘ V * :
2 NachzaJL 'S 27 RBewG. 3000 M

8 • . . . . 4500 M
Es werden mithin bei einem Ai 

auf der Passivseite 7500 M abgezog^E w t von 3000 M 
raiiige Ergebnis ist durchaus herecW Oie8 zunächst auf- 
. nbihrung des Schachtelprivilegs w J l- Der Grund der 

Ziehung des Vermögens bei der T V  die jn der Heran- 
oer die Aktien besitzenden Mutterj, Vergesellschaft und 
Doppelbesteuerung zu beseitigen, | SeUschaft liegende 
^ogen, das bereits bei einer GeseHsc  ̂ SoU nicht Ver
w e b  and®ren nochmals zur Bestem* erfaßt wird, bei 
werden. Nun ist aber — in vo rs tehend  herangezogen

etrag von 4500 M bereits bei der T o G  Beispiel _ der
g e s e lÄ  die Aktien ausgegeben hat. Gesellschaft er-
A k t ; i r h a fti. d™, vo l,Iei? Ge£enw ert C l  e*ne A k tie n -  

ien noch n ich t erha lten, dann weist ausgegebenen
^.Passivseite das volle Nominalkapital d  trotzdSmauf 

tiviert sie den Betrag der noch aussteh^- Entsprechend 
61 diesem Betrage handelt es sich k G n  Einzahlung.

esfalls nur um

einen Berechnungsposten, der buchmäßig den Ausgleich zu 
dem voll eingesetzten Kapital bewirken soll. Der Anspruch 
auf die fehlende Nachzahlung ist vielmehr ein echter An
spruch an den Aktionär aus der Emission, der auch im 
Konkursfalle vom Konkursverwalter zur Masse geltend 
gemacht wird. Der Anspruch an den Aktionär ist ein 
echter Debitorenposten und damit wie jeder andere Ver
mögenswert der Gesellschaft der Besteuerung unterworfen. 
Hieraus folgt aber ohne weiteres, daß er in gleicher Höhe 
beim Schuldner, dem Aktionär im vorliegenden Falle — der 
Muttergesellschaft —, in Abzug gebracht werden kann.

Würde man hier die in der Steuerzeitung gebilligte 
Berechnungsmethode anwenden, dann würde sich ein für 
den Fiskus weitaus günstigeres Bild ergeben: denn da die 
Nachzahlungsverpflichtung bereits in dem ermittelten Wert 
der Aktien berücksichtigt ist, kann sie nicht noch einmal 
abgezogen werden.

V oller Steuerkurswert der A k tie n  . . 6000 M
Ab N a ch za h lu n g .........................................  4500 M

Voller K u r s w e r t .........................................  1500 M
i/2   750 M

Der Besitz der Aktien würde also das Vermögen der 
Gesellschaft, da die 750 M wieder abgezogen werden (§ 27), 
in keiner Weise berühren. Es läge aber eine Durch
brechung des Schachtelprivilegs vor, weil der gleiche Nach- 
7-ihhin4sbetrag mit 4500 M bei der Tochtergesellschaft 
aktiviert werden muß.

In den vorstehenden Ausführungen ist davon aus
gegangen, daß der Steuerpflichtige berechtigt ist, gegenüber 
den mit dem halben Wert angesetzten Effekten die darauf 
lastenden Schulden in v o 11 e r Höhe abzuziehen. Der Voll
ständigkeit halber sei erwähnt, daß dieses Recht keines
wegs unbestritten ist. Es wird auch in der Literatur die 
Auffassung vertreten, daß Schulden nur insoweit vom Ver
mögen abgezogen werden dürfen, als der Gegenwert im 
steuerpflichtigen Vermögen berücksichtigt ist (vgl. ins
besondere K ü h n e  in Dtsch Steuerzeitung 1927 Nr. 7 
Seite 59L dagegen Meyer  in Dtsch. Steuerzeitung Nr. 8 
Seite 710) Dies würde für die Bewertung des Kapital
vermögens bedeuten, daß, da Wertpapiere der hier in 
Betracht kommenden A rt stets nur mit dem halben Wert 
anzusetzen sind, alle darauf ruhenden Schulden -  gleich
viel ob Schulden bei der Bank oder mangels Vollzahlung bei 
, Aktiengesellschaft — nur mit der Hälfte zum Abzug 
„belassen werden dürfen. Diese Auffassung ließe sich 

nur aus § 47 Abs. 2 des Reichsbewertungsgesetzes be
gründen. Sie ist nicht gerechtfertigt:

§ 47Abs.2 lautet: Nicht abzugsfähig sindSchulden 
und Lasten, soweit sie in wirtschaftlicher Beziehung 
zu Gegenständen stehen, die nicht zum Vermögen im 
Sinne dieses Gesetzes gehören.

Wenn auch die Aktien aus Gründen der Doppel
besteuerung nur mit dem halben Wert angesetzt werden, so 
läßt sich nicht in Abrede stellen, daß sie — als Wert- 
mniere — zum Vermögen des Steuerpflichtigen gehören. 
Hip Frage der Bewertung — halber oder voller Wert — 
bat mit der Frage der Zugehörigkeit zum Vermögen gar 
nfrbts zu tun. Sie bilden nicht etwa nur zur Hälfte Ver
mögen im Sinne des Gesetzes, sondern sie sind es in vollem 
T Wange, nur werden sie „als Gegenstände des Vermögens 
nur zur Hälfte von der Steuer erfaßt:

A hat ein Vermögen von 200 000 M, und zwar:
............................................... 100 000 M
H y p o th e k .......................... 100000 M =  200000 31

Er verwendet zum Ankauf von Aktien 100000 M. So
dann versteuert er.

100 000 M , ,
Aktien ------g ------ . . . .  50 000 M
H y p o th e k .......................... 100 000 M =  150 000 M
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Er kauft auf Kredit dio gleichen Aktien. Sodann ver
steuert er:

B a r .................. 100 000 M
Aktien . . . .  50000 M
Hypothek . . . 100 000 M

250 000 M
Ab Bankschuld...................  100000 M =  150000 M

wie oben.

An seinem Gesamtvermögen ergibt sich danach kein 
Unterschied, ob er die Aktien bar oder auf Kredit erworben 
hat. Ebenso entsteht auch auf der Seite des Veräußerers 
der Aktien — etwa der Bank — keine Unbilligkeit. Solange 
sie die Aktien besitzt, genießt s i e den Vorteil der 
Kürzung des halben Wertes, während der Steuerpflichtige 
den bei ihm noch bar vorhandenen Betrag voll versteuert. 
Ist der Aktienkauf abgeschlossen, so versteuert die Bank 
statt der halben Aktien den vollen Gegenwert, und zwar 
einerlei, ob sie den Kaufpreis bar erhalten oder dem 
Kunden belastet hat. Es hat lediglich eine Verschiebung 
in der Vermögensanlage zwischen Bank und Erwerber der 
Aktien stattgefunden. Eine unbillige Besserstellung des auf 
Kredit kaufenden Steuerpflichtigen zum Nachteil des 
Steuerfiskus ist dadurch nicht eingetreten, wie dies im 
„Eildienst" der Deutschen Steuerzeitung Nr. 11 Seite 326 
fälschlich angenommen wird.

Ergänzend sei bemerkt, daß die oben vertretene Auf
fassung, das nicht eingezahlte Kapital sei bei der 
emittierenden Gesellschaft unter den Außenständen 
steuerpflichtig zu aktivieren, nicht überall geteilt wird. 
Sie wird vom Reichsfinanzhof in der inzwischen bekannt
gewordenen Entscheidung Bd. 21 S. 325 ebenfalls ver
treten, Verneint wird sie dagegen — in Anlehnung an 
einen für die frühere Vermögenssteuer ergangenen Erlaß 
des Reichsfinanzministers — von Professor F 1 e c h t - 
h e i m  (vgl. Nr. 5 des Bank-Archivs v. 1. 12. 1927); 
letzterem mag zugegeben werden, daß aus einer etwa vor
handen gewesenen irrtümlichen Rechtsauffassung der ge
setzgebenden Faktoren sich für die betroffenen Gesell
schaften Härten ergeben können. An der rechtlichen Be
urteilung vermag dieser Gesichtspunkt jedenfalls nichts 
zu ändern; im Gegenteil scheint die Berufung auf den 
Härteparagraphen dafür zu sprechen, daß im Grunde 
auch F l e c h t h e i m  seine Auffassung nicht unbedingt 
für zutreffend hält.

Die Halbjahrsbilanzen der österreichischen 
Banken.

Von Dozent Dr. jur,, Dr. rer. pol. Richard Kerschayl, Wien.

Die Halbjahrsbilanzen der österreichischen Banken 
sind nunmehr zum erstenmal erschienen. Ihnen sind 
langwierige Verhandlungen vorausgegangen, die schließ
lich dazu führten, daß das Schema den Banken über
lassen wurde und daß zunächst Halbjahrsbilanzen 
erscheinen würden. Die volle Nachahmung des deutschen 
Musters war also vorerst noch nicht geglückt. Die nunmehr 
vorliegenden Halbjahrsbilanzen weisen denn auch eine 
Reihe von Mängeln auf, die eine endgültige Ziehung von 
Schlüssen auf die derzeitige Gesamtsituation der öster
reichischen Banken sehr erschweren. Vor allem ent
halten die vorliegenden Bilanzen nur Hauptbuchsaldi, 
sind also mit normalen Abschlußbilanzen am Ende eines 
jeden Jahres nur mit sehr großen Vorbehalten zu ver
gleichen, was selbstverständlich ein schwerer Nachteil 
ist, da ein unmittelbarer rekurrenter Anschluß eigentlich 
fehlt. Zwei weitere Mängel sind darin zu sehen, daß 
zwar im allgemeinen das Jahresabschlußschema der 
Banken festgehalten wurde, daß aber dennoch eine völlig 
einheitliche Schematisierung, vor allem unter völlig ein
heitlichen Gesichtspunkten, bei allen Banken noch nicht 
erzielt worden ist. Der zweite erhebliche Nachteil liegt 
darin, daß infolge dieser Uneinheitlichkeit der Bilanzen 
ein Teil der kleineren und mittleren Banken die Bilanzen 
ausbilanziert hat, ein Teil aber nicht, und sich auf die 
reine Kontiwiedergabe beschränkte. Schließlich wäre 
noch zu erwähnen, daß die Bilanzen, deren Veröffent
lichungen regelmäßig in den Mitteilungen des 
Direktoriums der Oesterreichischen Nationalbank er
folgen werden, erst in der zweiten Hälfte Oktober zur 
Verfügung standen, so daß eine Veröffentlichung erst 
Anfang November möglich war, also verhältnismäßig spät. 
Es ist zu hoffen, daß bei künftigen Bilanzen das Intervall 
kein zu großes sein wird. Jedenfalls aber haben die ge
schilderten Uebelstände es zweifellos notwendig gemacht, 
eine noch wesentlich engere Anlehnung an das deutsche 
Muster durchzuführen, das in vieler Beziehung wirklich 
als sehr erfolgreich, um nicht zu sagen vorbildlich, an
gesehen werden muß. Jedenfalls ist die Tatsache, daß 
man überhaupt wenigstens einmal irgendwelche Halb
jahrsbilanzen erhielt, trotz aller Schönheitsfehler und 
Mängel ein sowohl vom banktechnischen als auch vom 
wirtschaftspolitischen und wirtschaftsstatistischen Stand
punkt aus immerhin als wertvoll zu bezeichnender 
Fortschritt.

Zunächst die Tabelle der Großbanken:

B u c h s a l d i  der  Bes t ä n de .

Name der Bank Kassa
S

Portefeuille

S

Effektenkonto

S

Konsortial-
beständo

S

Allg. öst. Boden-Credit-Anstalt . . . .
N. Oe. Escompte-Ges.................................
Oest. Credit-Anstalt f. Handel u. Gew. .
Wiener B a n k -V e re in ...............................

12 648 480,98 
15 034 708,48 
19 807 729,63 
18 913 702,56

106 891 875,09 
36 253 335,23 

104 529 526,34 
85 677 808,32

65 889 249,95 
6 907 673,77 

43 487 147,64 
8 148 124,47

33 471599,18 
40503 334,21 
32 358 016,94 
31 493 046,22

B u c h s a l d i  de r  Be s t ä n d e .

Name der Bank Debitoren
S

Realitäten u. 
Inventar 

S

Darlehens
geschäft

S

Annuitäten

S

Kommandit
einlagen

S

Allg. öst. Boden - Credit-
A n s ta lt..........................

N. Oe. Escompte-Ges. . . 
Oest. Credit-Anst. f. Handel

u. Gew.............................
Wiener Bank-Verein . . •

608 880 760,45 
297 052 548,50

799 166 429,14') 
328 827 884,77

10000 000,- 
-.01

9 647 315,— 
9 689 124,13

31011764,19 1326 717,60
380000,—

i) Inkl. transitorischer Posten.
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B u c h s a l d i  ¿
A k  t  i en ljR̂  . y e f  p f  l i  c h t u n  g e n p l u s  

t ftl u n d  Reser ven . ____
Name 

der Bank
^ k a p i t a l  

' ^serven

Allg. öst. Boden 
Credit-Anstalt 

N. Oe. Escompte
Ges................

Oest. Credit-Anst 
f. Handel u. Gew 

Wiener Bank-Ver 
ein . . . .

87°00 065,
62914 ,21

89 807 120,. 

81 92̂

Kreditoren

S

681 224 610,39 

308 341 122,96 

772 427 685,95 

346 073 109,99

Spareinlagen 
U. Kassen

scheine 
S

58 712 734,01 

24 825 111,32 

145 280 680,69 

54 748 210,48
B u c h  Sal di  der  y

A k t i e n k a p u ^ p f l i c h t u n g e n  p l u f
nd Res e r v en .

Name 
der Bank

Allg. öst. Boden 
Credit-Anstalt 

N. Oe. Escompte 
Ges. . . . .  

Oest. Credit-Anst 
f. Handel u. Gew 

Wiener Bank-Ver 
ein . .

1 490 482 f

1 480 678,o5

Pfandbriefe
S

31 621555,54

Pensions
fonds

S

50 467,71

Sie gibt überaus charakfo •
stärksten auffallend ist die Ä c h e  Aufschlüsse. An 
Boden-Credit-Anstalt. Sie h ^ h r t e  Machtstellung de 
Unionbank nnH • . ... *j. j~7t . , , , V;11', nat ¡7 lrtc Machtstellung
Unionbank und Verkehrsban^'^e Fusionierung mit dei 
gerührt, ist dadurch in die all^^nmehr restlos durch

6rste Reihe gerückt um

hat die Credit-Anstalt bereits fast völlig erreicht. Sowohl 
was die Kreditoren als die Debitoren anbelangt, hat sich 
diese Summe gegenüber der letzten Jahresbilanz nahezu 
verdoppelt. Ihr Portefeuillestand ist der größte unter 
allen Wiener Großbanken, ihre Summe von Aktienkapital 
und Reserven ist nahezu ebenso groß wie die der Oester- 
reichischen Credit-Anstalt. Ausschließlich ihr Stand an 
Spareinlagen und Kassenscheinen gibt keinen richtigen 
Ueberblick über das ihr tatsächlich zur Verfügung 
stehende Einlagekapital, da sie ihre eigene Sparkasse hat, 
welche das Gros ihrer Spareinlagen entgegennimmt. 
Auch haben die Unionbank und die Verkehrsbank in dem 
Moment, wo sie mit der Boden-Credit-Anstalt fusioniert 
wurden, aus leicht begreiflichen Gründen gerade ein ver
hältnismäßig niedriges Niveau an Spareinlagen aufzu
weisen gehabt, Die größte Bank ist heute noch immer 
die Credit-Anstalt; es hatte Ende 1926 ihre Bilanz eine 
geradezu ungeheure Zunahme der einzelnen Bilanzposten 
aufzuweisen, welche sich aus der Fusion der Credit- 
Anstalt mit der Anglobank ergeben haben. Dieser Prozeß 
scheint nunmehr zu einem gewissen Abschluß gelangt zu 
sein, da noch immer eine Zunahme, aber keineswegs eine 
solche von ganz großen Dimensionen zu verzeichnen ist. 
Die Bank ist übrigens, was Aktienkapital und Reserven 
anbelangt, noch immer führend. Für die große Solidität 
ihrer Geschäftsführung ist der Umstand sehr bemerkens
wert, daß ihr Wechselportefeuille eine ganz aus
gesprochen führende Rolle unter ihren Aktiven einnimmt. 
Auch ihr Einlagenstand ist ein außerordentlich achtung
gebietender. Der Wiener Bank-Verein weist ein nahezu 
überraschendes Wachstum auf. Sowohl was die eigenen 
Mittel anbelangt, als auch was die Summe der Kreditoren 
und Debitoren betrifft, hat er sehr schöne Ziffern zu ver
zeichnen. Bei der Escompte-Gesellschaft sind einige 
Posten besonders in die Augen springend. Zunächst 
einmal die Tatsache, daß diese Bank einen ganz besonders

B u c h s a l d i  de
V e r p f l i c h t u n g e n  p l u s  A k t i e n k a p i t a l  u nd  Rese r ven .

Name der Bank

Bankanstalt der I. öst, 
Spar-Casse . . . . ' _  

Oest. Credit-Institut für 
öff. Unternehmungen .

Zentral-Europäische
Länderbank..................

M e rc u rb a n k .................
Bank f. Steiermark. . .
Salzbg. Kredit- u. Wechsel

bank ..........................
Steierm. Eseomptebai\k, 

Graz . . . . . . .
Süddeutsche u. Heim- 

stätten-Bk. A. G., Graz

Aktienkapital 
ürtd Reserven

S

Kreditoren

S

Spareinlagen
und

Kassensche ine 
S

Tratten

S

Pfandbriefe

S

6 922 000, - 54 108 550,59 — — —

10 207 317,16 44 790 800,10 2 588 421,08
"

1 162 766,31 
(und Obliga

tionen)

?? ’ 35 136,86
18 loo 000,-

352 657,89

238 086 431,01 
94 579 314,73 
7 750 130,41

47 816 765,28 
15 635 861,06 

756 645,25

828 422,66 
142 106,78 
45 000,-

—

l °ooooo,— 9 666 476,38 202 239,44 — —

2 5°3 880,62 13 525 548,44 4 652 263,- — —

4°5 790,77 1 751 108,66 1 442 980,78 — —

i s a l d i  der  Bes t ände .

Name der Bank

Bankanstalt der I. öst. Spar-Ci,
Oest. Credit-Institut f. öff. Unt**-

g e n .......................................N h m un
Zentral-Europäische Länderbank '
Mercurbank ..........................
Bank f. Steiermark.................
Salzbg. Kredit- u. Wechselbank 
Steierm. Escomptebank, Graz . 
Süddeutsche u. Heimstätten-Bk.

Graz....................................... A 0.,

a) Wechsel und Devisen.

Kassa

S
948 824,63

5 127 053,21
6 254 116,80 
6 194 451,33

115 180,62 
117 195,14 
421 385,35

14 599,23 

,l) Beteiligungen.

Portefeuille

S
977 004,16

5 414 434,30¡) 
67 536 236 .39 
9 800 737,91 

258 389,34 
856 659,48 

2 556 529,89

11017,17

Effektenkonte

S
1 768 778,85

1 530 833,28 
17 238 989,-
2 200 904,84 

385 722,42 
226 802,13

1 315 732,94

45 704,63

Konsortial-
bestände

209 978,46a) 
18 115 974,90 
9 736 563,03 

311 016,80 
4 961,92 

295 179,31
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B u c h  s a l d i  d e r  B e s t ä n d e .

Name der Bank
D ebitoren

S

R oa litä tcn  u. 
In ve n ta r

S

Bankguthaben

S

Unterlagen fü r 
Obligationen 

u. P fandbriefe 
S

B ankansta lt d. I .  öst. Spar-Oasse . . . 57 336 222,74 59 720,21 — - -
Oesterr. C re d it- In s titu t f. ö ff. U nterneh

mungen ........................................................... 45 284 823,50 79 415,59 _ 1 162 766,31
Zentral-Europäische Länderbank . . . . 150 673 843,90 2 894 3311,03 54 753 255,79 —
M e r c u rb a n k ...................................................... 95 524 625,46 3 000 0 0 0 ,- — —
B ank f. S te ie r m a r k ....................................... 7 186 084,07 142 552,30 — —
Salzbg. K re d it-  u. W echselbank . . . .  
S teierm ark. Escomptebank, Graz . . . .  
Süddeutsche u. H e im stä tten -B k. A. G., 

G r a z ................................................................

6 456 306,66 86 330,77 3 120 459,72 —
14 492 864,57 1 600 00 0 ,- — —

2 526 106,34 1 002 452,84 — —

B u c h s a l d i  d e r  V e r p f l i c h t u n g e n  p l u s A k t i e n k a p i t a l  u n d  R e s e r v e n .

A k tie n ka p ita l K red ito ren
Spareinlagen

und T ra tten
Name der B ank und Reserven 

S S
Kassenscheine

S S

A rbe ite rbank .................................................. 1 560 000 ,- 29 258 867,05 2 374 267,65 —
Ita lo -W iene r C r e d it b a n k .............................. 881 100 - 19 561 202,04 237 637,48 148 415,50
N. Oe. Gewerbe- u. Handelsbank . . . . 175 797,23 3 212 293,95 — —
Oest. Kom m unal b k ............................................ 1 223 486,46 5 839 201,58 59 879,93 —
„K o m p a ß “  A llg . K re d it-  u. G arantie-Bank 5 679 198,95 23 341 681,60 1 773 235,24 —
B ank f. Oberöst. u. S a lz b u r g .................... 2 500 000 ,- 37 027 827,09 8 067 890, -

475 227,27E isenstädter-Bk. f. d. Burgenland A. G. . 200068,24 426 140,93 842 431,97

B u c h s a l d i  d e r  B e s t ä n d e .

Name der Bank
Kassa P orte feu ille E ffektenkonto K o n so rtia l

bestände
S S S S

A rb e ite rb a n k ...................................................... 4 977 401,13 3 536 377,58 508 084,33b —

I ta lo  -W iener C re d itb a n k .............................. 425 781,48 2 329 937,62 281204,87 646 090,64
N. Oe. Gewerbe- u. Handelsbank . . . . 151 240,82 477 218,52 155 133,92 —
Oest. K om m una lbk ............................................ 393 887,90 2 263 912,44 207 775,86 —
„K o m p a ß “  A llg . K re d it-  u . G arantie-Bank 1 082 955,29 1 918 588,62 518 553,85 871 300,45')
Bank f. Oberöst. u . S a lz b u r g .................... 1 295 454,05 8 224 259,09 2 168 606,89 610 005,57
E isenstädter-Bk. f. d. Burgenland A. G. . 34 058,78 864 215,07 82 105,23 —

4) E ffekten- u. Bete iligungskonto . •') Beteiligungen.

B u c h s a l d i  d e r  B e s t ä n d e .

Name der B ank Debitoren

S

R ea litä ten  u. 
In ve n ta r 

S

Bankguthaben

S

P ro venue - 
Reserve 

S

A rb e ite rb a n k  .................................................
Ita lo -W ie n e r C r e d itb a n k ..............................
N . Oe. Gewerbe- u. Handelsbank . . . .
Oest. K om m una lbk ............................................
„K o m p a ß “  A llg . K re d it-  u. G arantie-Bank
B ank f. Oberöst. u . S a lz b u r g ....................
E isenstädter-Bk. f. d. B urgenland A. G. .

24 473 949,22 
17 106 576.46 
2 473 482,23 
4 194 704,98 

22 402 861,53 
33 854 241,49 

973 753,55

72 729,87
73 146,50 

138 973,65
87 000,— 

1 081 803,34 
1 443 160,- 

76 770 ,-

2 128 03 5 ,- • 68 734,47

hohen Kassenstand aufweist, eine Sache, die sich daraus 
erklärt, daß die Escompte-Gesellschaft der Bankier der 
reichen Gemeinde Wien ist. Ferner springt in die Augen 
das verhältnismäßig sehr kleine Portefeuille und der ver
hältnismäßig sehr große Stand an Konsortialbeteiligungen, 
eine Erscheinung, die zweifellos gewisse Schlüsse auf das 
Verhältnis dieser Bank zu ihren Industrien zuläßt. 
Schließlich sei noch erwähnt, daß diese Bank das kleinste 
Effektenkonto aufweist, also auch ein Detail, das die 
spezifische A rt ihrer Geschäftsgebarung charakterisiert.

Im allgemeinen läßt sich sagen, daß aus den Halb
jahrsbilanzen sich eine große Liquidität der Großbanken 
erkennen läßt, ebenso wie eine Zunahme ihres Geschäfts
umfanges und ein weiteres Umsichgreifen der englischen 
Geschäftsmethoden, deren Anwendbarkeit für Oesterreich 
ursprünglich nicht überall restlos anerkannt worden ist.

Recht interessant sind auch die Bilanzen der Klein- 
und Mittelbanken, die uns in zwei Gruppen vorliegen,

nämlich in der Gruppe derjenigen, welche ausbilanziert 
haben und derjenigen, welche nicht ausbilanziert haben.

In diesen Gruppen sind es namentlich zwei Banken, 
welche in ganz eklatanter Weise hervortreten, nämlich die 
Länderbank und die Mercurbank. Insbesonders die 
Länderbank weist eine außerordentlich starke Position 
auf, Ihr Stand an Spareinlagen und Kassenscheinen be
trägt rund 48 Millionen Schilling, kommt also dem der 
Großbanken sehr nahe. Ihr Portefeuille beträgt etwa 68 M il
lionen Schilling, ist also so groß wie das aller übrigen 
Mittel- und Kleinbanken zusammengenommen und doppelt 
so groß als z. B. das der Niederösterreichischen Escompte- 
Gesellschaft. Dabei sind ihre Konsortialbestände nicht 
allzu groß und sie weist auch das günstigste Verhältnis 
zwischen Debitoren und Portefeuille aus. Diese Banki 
welche sich in den letzten Jahren insbesonders stark mit 
dem Warengeschäfte beschäftigte, weist in dieser Halb' 
jahrsbilanz ein besonders günstiges Portefeuille auf. lhr
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zunächst kommt die Mercurbank, die ebenfalls ein für
?*ne.Vü1..i e • e Kapitalsstärke und ein günstigesLiquiditats Verhältnis aUfweist. Als drittes schließlich
folgt das L lchische Credit-Institut für öffentliche 
Unternehm g nd Arbeiten. Eg ¿gt weit über sejne 
Ursprung i *-Ung hinausgewachsen dadurch, daß
cs mit der . ru«g — allerdings meist kommissions
w e isen  Liquidierung _  VQn ,ns Wanken geratenen Banken
betragt worden ist es ist heute gewisseKrmaßen eine A rt 
halboffizie les Liqu d eru i « den< das recht
schone Erfolge auŝ Weisen hat dfe auch in dem An
wachsen der e inzeln  Bü zum Ausdruck
kommen. ^

so lind Kleinbanken anbelangt,
Sie weisen durchaus ! ^mansche Bemerkung darüber 
Vielleicht fällt es bei der !  unerwarteten Ergebnisse auf. 
Kassenstand hat, der höh rbeiterbank auf, daß sie einen 
ist und daß überhaupt heiej  a*s lbr Gesamtportefeuille 
Kassastand ein verhälttiiSm;.df n meisten Kleinbanken der 
günstiges Liquiditätszeuß^- ig höherer ist, was sicher ein 
Provinzbanken ist es auci 's . darstellt. Bei einzelnen 
Inventar- und Realitätenhe„ n*cbt zu verkennen, daß die 
kapitals einen Verhältnis^ nr^ung im Rahmen des Eigen
hat. Es wäre schließlich sehr hohen Grad erreicht 
daß der Spareinlagenstand °k . auch noch zu erwähnen,
sammengenommen knapp j ei den Provinzbanken zu- 
und nur Bruchteile des SpaF;n einer Wiener Mittelbank 
Großbank erreicht, eine Ersd, '^‘agenstandes einer wiener 
von Wien zu den Länder^ l?ung. welche das Verhältnis 
Kapitalsbedeutung nach AbSc|11,tl„  seiner finanziellen und 
lieh genug charakterisiert. »,.uß der Bankenkrisen deut- 
auch hier sagen, daß das, w.Cs in allem läßt sich aber

gut as übergeblieben ist, sich 
11 und entwicklungsfähigem

durchschnittlich in einem 
Zustande befindet.

Bericht!
l^ n g .

In Nr. 6 vom 20. v. M.
Worte in der linken Spalte auf Seite 79 einige
gefallen. Es muß richtig heiße^. sMz 2 in Zeile 15 aus- 
Bayer & Heinze, Chemnitz; Dr p arl H e u m a n n  i. ha.

^  H i r s c h l a n d  usw.

Gerichtliche Ents(
^ e id u n g e n .

I. Bürgerliches $

Zu §§ 868, 138 BGB.
E in  V e r t r a g  ü b e r  di e  ̂

c i g n u n g  a l l e r  V e r m ö g e n s * 1c h e r u n g s  ü b e r 
s i t t e n w i d r i g ,  w e n n  d e r  *"e i s t  n u r  d a n n
d e r  M ö g l i c h k e i t  e i n e r  ^ d i t g e b e r  s i c h  
ü b r i g e n  G l ä u b i g e r  b e w u ß t  ^ ' ' ä d i g u n g  d e r

D i e  V e r e i n b a r u n g  e i n e s  u 
h a l t n i s s e s  b e w i r k t  g ü 11 i g _ i
1 - i S e n t u m ü b e r g a n g ,  a u c h  
f ä l s c h l i c h  d e r  M e i n u n g
E i

w a ,
' g e n t u  m s e i e n  s c h o n  w i r k s t ,

s s i o n s v e r -  
B e s i t z -  und  

1 d i e P a r t e i e n  
B e s i t z  und

Urteil des RG. vom 21. 10. 1927 VlH e r ^ i a n g e n ,

Die Beklagte hat zur Sicherung ei^. l5' ^7 11-
erjchöpften Kredits von 20 000 M S bereits gewährten 

rt, ri .ndcn weiteren Kredits von 15 000 j}U>d e;nes zu ge_
ü b e r d ^ a P ” & K” deni. KaM mm n L° UP  K mit dem Inhaber reignungsvertrag nebst Nachtrag abge 'Eitlen SirWimtfs- 
afungsgericht hat festgestellt, daß K. z > lo « e „  D a s ß l -

t S  ; ‘ ° rk , » » .  " " J e n  2*5»«. Zeit, als er
1 zu erhalten, der aber zur Herbeifi^cke, einen neuen

------- '**41 der Wieder-
_ ’) Mitgeteilt von Herrn Rechtsanwai.

r e u d e n r e i c h ,  München. 1 Dr. Friedrich

gesundung seiner Verhältnisse bei weitem nicht ausreichte, sich 
seines ganzen gegenwärtigen und zukünftigen Vermögens bis 
auf einige unwesentliche Bestandteile entäußert und dadurch 
seinen übrigen bereits vorhandenen und zukünftigen Gläubigern 
jede Möglichkeit entzogen hat, für ihre Forderungen eine 
nennenswerte Befriedigung zu finden; daß er auch sein Vor
gehen verheimlichte, um weiterhin als selbständiger und kredit
würdiger Kaufmann zu gelten.

Die Revision bemängelt, daß das Geschäft als sittenwidrig 
für nichtig erklärt worden ist, obwohl der Beklagten ein 
sittenwidriges Verhalten bei dessen Abschluß nicht zur Last 
falle. Das Reichsgericht hat zwar in ständiger Rechtsprechung, 
abweichend von der Regel, daß die Nichtigkeit eines Vertrages 
wegen Unsittlichkeit nach § 138 Abs. 1 BGB. ein b e i d e r 
s e i t i g e s  sittenwidriges Handeln verlange, auch dann schon 
Nichtigkeit angenommen, wenn das Rechtsgeschäft seinem 
Inhalt und Gegenstand nach sich als offenbar unsittlich dar
stellt (RGZ. Bd. 78 S. 353; Bd. 93 S. 30; Bd. 99 S. 107 W a r  n. 
Rspr. 1910 Nr. 49) oder, wenn ein unsittliches Handeln der 
einen Partei gegen die andere in Frage kommt, so bei 
Knebelungsverträgen (RGZ. Bd. 93 S, 30; Bd, 108 S, 213, 217; 
Bd 114 S. 341). Es fragt sich aber, ob einer dieser Ausnahme- 
fälie hier vorliegt.

Aus dem Inhalte des Vertrages an sich ergibt sich noch 
nicht daß K. sein gesamtes Vermögen bis auf einige unwesent
liche' Vermögenswerte der Beklagten zur Sicherheit über
eignet hat, er enthält auch keine Vereinbarung, daß die 
Sicherungsübereignung den anderen Gläubigern gegenüber 
peheimzuhalten sei. Sicherungsübereignet sind das Warenlager 
und die zukünftig in das Lager eingebrachten Waren, sowie 
die aus dem kommissionsweisen Verkaufe dieser Waren ent
ziehenden zukünftigen Forderungen. Ein Vertrag dieses Inhalts 
st keineswegs unter allen Umständen sittenwidrig (vgl. JW. 
1921 1363 Nr. 6); er ist nur dann sittenwidrig, wenn durch die 
«icherungsübereignung zugunsten des einen Gläubigers der 
Schuldner mangels weiterer genügender Mittel nicht mehr in 
A Laöe ist seine anderen vorhandenen und zukünftigen 
n L b i ie r  zu ’ befriedigen und dies den Vertragsparteien be
wußt war. Diese die Sicherungsübereignung erst zu einer un
sittlichen stempelnden Umstände lassen sich aus dem Inhalte 
und Gegenstände des Vertrages nicht ersehen Der Vertrag 
stellt sich also nicht schon seinem Inhalte und Gegenstände 
s V als ein gegen die guten Sitten verstoßender dar. Dann 
f  "pf aber auch nicht, um seine Nichtigkeit wegen Unsitt- 
5  zu begründen, die bloß objektive Feststellung, daß 
durch die erfolgte Sicherungsubereignung der Schuldner aller 
Mittel zur Befriedigung seiner übrigen Gläubiger entblößt 
Wlt f \  auch nicht in subjektiver Hinsicht die Feststellung, 
r°ß d der Schuldner durch Verheimlichung seines Vorgehens 
daß iibripen Gläubiger über seine Kreditwürdigkeit getäuscht

esondein es muß auch auf der Seite der Beklagten, wenn 
hatV icht die Absicht der Gläubigerschadigung, so doch das 
?,uch Rtsf>m mindestens der Möglichkeit, daß durch die 
SVherungsü'bereignung die übrigen Gläubiger des K. geschädigt 
Sicheru g u haben. Es muß also ein beiderseitiges
wurden, Handeln der Vertragsparteien festgestellt werden
f  Z  h T  RGZ Bd. 97 S. 255). Nun hat das Berufungs- 
S  festgestellt, daß die Beklagte zur Zeit des Vertrags- 

den K. trotz der Sicherungsübereignung noch für einen 
upifterten und kreditwürdigen Mann gehalten hat, daß sie von

"her seine wirklichen Vermögensverhältnisse getäuscht
jU sej. Wenn die Beklagte nach dieser Feststellung wirk- 

®°,r rfntpläubiP gewesen wäre, so würde der Vertrag nicht als 
ittenwidrig für nichtig erklärt werden können. Aber das Be- 
ufungsgericht wird diese Feststellung einer Nachprüfung unter

ziehen müssen.
Das Berufungsgericht hat seinem ersten Entscheidungs- 

x noch einen zweiten hinzugefugt, der, falls er rechtlich
Öruad , " beanstanden wäre, die Entscheidung selbständig zu 

deeignet sein würde. Es ist nämlich der Ansicht, daß 
‘^  wirksame Uebereignung nicht stattgefunden habe. Daß 
ume lilhereignungswille vorhanden gewesen sei, nimmt der 
der j ; rrichter zwar an, er verneint aber einen gültigen Besitz-

J L p Nun mag ihm darin nicht entgegengetreten werden, 
P o l in e  Uebcrgabe8 nach § 929 BGB. nicht erfolgt ist. Inso- 
f al sind die Ausführungen der Urteilsbegründung rechtlich 

• hf u beanstanden, Anders aber, soweit auch eine Besitz- 
- i f  t „rfiind durch Besitzkonstitut verneint wird. Unbedenk- 
ubertr g » Vertragsbestimmung, daß „die Kreditnehmerin 
1C" kommissionsweisen Verkauf der Waren berechtigt und 

zum„.chtet ist, den Erlös in seiner Gesamtheit jeweils unver- 
an die'Bank abzuführen“ eine Vereinbarung im Sinne 

*1 $ 868 BGB. dar; es ist dadurch ein Rechtsverhältnis be
fin d e t worden, vermöge dessen der Schuldner der Beklagten 
ggenüber auf Zeit zum Besitze der Waren berechtigt und ver
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pflichtet war, die Beklagte also mittelbare Besitzerin wurde. 
Der Berufungsrichter meint aber, weil die Parteien auf dem 
Standpunkt gestanden hätten, die Bank sei bereits durch 
Uebergabe nach § 929 BGB. Eigentümerin der zum Warenlager 
gehörigen Waren geworden, so hätten sie nicht den Willen ge
habt und nicht haben können, nicht einmal daran gedacht und 
denken können, durch Besitzkonstitut nochmals Eigentum zu 
übertragen.

Diese Auffassung ist nicht frei von Rechtsirrtum. Freilich 
hat der erkennende Senat in dem in S e u f f, Arch. Bd. 76 
S. 33 abgedruckten Urteil einmal ausgesprochen, der Wille, die 
Uebergabe durch die Begründung eines mittelbaren Besitzes 
des Erwerbers zu ersetzen, sei nicht vorhanden, wenn die Be
teiligten den Eigentumsübergang als schon geschehen voraus
setzen. Der Satz kann aber in dieser Allgemeinheit n i c h t  
aufrecht erhalten werden. Richtig ist zwar, daß der rechts
geschäftliche Wille der Parteien, durch Besitzkonstitut die 
Uebergabe zu ersetzen, vorhanden sein muß (RGZ, Bd. 98 
S. 133). Aber wenn die Vertragsparteien den Willen hatten, 
daß die betreffenden Sachen in das Eigentum der Beklagten 
übergehen sollten, daß ihr also auch der Besitz, als ein zum 
Eigentumsübergang notwendiges Erfordernis, übertragen 
werden sollte, so genügte jede Handlung, die objektiv geeignet 
ist, den Besitzübergang herbeizuführen, ohne Rücksicht, ob die 
Parteien sich über die rechtliche Bedeutung und Wirkung ihrer 
Abrede, nämlich der Begründung des Kommissionsverhältnisses, 
klar gewesen zu sein brauchten (RG. in JW. 1915 S. 445 Nr. 4). 
Es ist aber auch ausgeschlossen, daß die Parteien an diese Art 
der Besitzübertragung gar nicht gedacht hätten; denn es ist 
allgemein üblich, bei Sicherungsübereignung eines Warenlagers 
die Waren im unmittelbaren Besitze des Schuldners zwecks 
Fortführung des Geschäftsbetriebes zu belassen und ein Rechts
verhältnis der in § 868 BGB. bezeichneten Art zu vereinbaren, 
wie es auch hier geschehen ist. Der geschäftskundigen Be
klagten ist dies sicherlich nicht unbekannt gewesen. Für den 
Besitzübergang an den in Fortführung des Geschäftsbetriebes 
vom Schuldner zukünftig angeschafften und in das Lager ver
brachten Waren ist das Besitzkonstitut sogar die einzig mög
liche Form der Eigentumsübertragung auf den Gläubiger. 
Hatten die Parteien also, wie feststeht, allgemein den Willen 
der Uebereignung, so hatten sie auch den Willen des Besitz
übergangs in jeder hierzu rechtlich geeigneten Form, und man 
kann deshalb nicht sagen, daß, wenn sie zunächst irrtümlich 
glaubten, der Besitzübergang könne durch die zwischen K. und 
dem Vertreter der Beklagten gepflogene Uebernahmeverhand- 
lung herbeigeführt werden, sie nicht auch den Willen gehabt 
hätten, die Uebereignung durch Besitzkonstitut zu ver
wirklichen.

II. Steuerrecht.
Zu § 16 EinkStG.
A u s g a b e n ,  z u  d e n e n  j e m a n d  a u f  G r u n d  

e i n e s  E h r e n a m t e s  v e r a n l a ß t  w i r d ,  s i n d  
u n t e r  U m s t ä n d e n  a l s  W e r b u n g s k o s t e n  
a b z u g s f ä h i g .

Urteil des RFH. vom 17. 3, 27 — V I A  95. 27 — abgedr.: 
RFH. 21, 84.

Der Steuerpflichtige ist Direktor der 0 . und ehrenamtlich 
Konsul. Im Veranlagungszeitraume hat er Unterschlagungen 
eines Angestellten im Konsulatsbüro in Höhe von 5000 RM. 
gedeckt, ohne dazu verpflichtet zu sein. Die Vorinstanz hat 
einen Abzug dieser 5000 RM. von seinen Einkünften zugelassen. 
Die Rechtsbeschwerde des Finanzamts ist unbegründet.

Die Vorinstanz hat festgestellt, daß der Steuerpflichtige das 
Amt als Konsul mit Rücksicht auf seine Berufsstellung über
nommen hat. An diese Feststellung ist der Senat gebunden, 
sofern sie nicht dem klaren Inhalt der Akten widerspricht oder 
ein Verfahrensmangel dargetan wird; beides kommt nicht in 
Frage. Geht man von dieser tatsächlichen Feststellung aus, 
so war die Uebernahme des Ehrenamts durch den Steuer
pflichtigen im wirtschaftlichen Sinne nicht freiwillig, sondern 
durch seine Berufsstellung verursacht. Es ist dabei gleich
gültig, ob er die Uebernahme hätte ablehnen können, es genügt, 
daß er sie als im Interesse seiner Gesellschaft liegend erachtete; 
denn es ist selbstverständlich, daß ein höherer Angestellter 
nicht nur das zu tun hat, was nach seinem Anstellungsvertrage 
zweifellos zu seinen Pflichten gehört, sondern darüber hinaus, 
was nach seiner Meinung im Interesse der Gesellschaft liegt. 
Führt nun die Erfüllung von Verpflichtungen aus einem An
stellungsvertrage zu Ausgaben des Angestellten, für die er von 
seinem Arbeitgeber keinen Ersatz verlangen kann, so liegen 
insofern Werbungskosten vor, als der Angestellte sich durch den

Abschluß des Anstellungsvertrags, welcher ja zur Erlangung von 
Einkünften geschlossen ist, der Möglichkeit des Entstehens der 
Verpflichtung zu diesen Ausgaben ausgesetzt hat (vgl. RFH. 20, 
208 ff. insbesondere S. 210). Im vorliegenden Falle ist allerdings 
eine rechtliche Verpflichtung zur Deckung der Unterschlagungen 
nicht entstanden. Aber wenn der Steuerpflichtige glaubte, dies 
seiner Stellung als Konsul in Verbindung mit seiner Stellung 
als Direktor der O. schuldig zu sein, so handelt es sich wirt
schaftlich um eine Ausgabe, die letzten Endes durch seine An
stellung verursacht ist. Es bedarf nicht der Feststellung, daß 
er sich zu ihr durch die Besorgnis, er könne seine Stellung als 
Konsul verlieren oder Nachteile in seiner Laufbahn erleiden, 
veranlaßt gesehen hat.

S t a t is t is c h e r  Te il .
Bearbeitet von Paul Kroszewski, Berlin-Grunewald.

Die seit 1924 im Auslande aufgelegten 
deutschen Anleihen und ih r Dienst.

Als im vergangenen Vierteljahr die deutschen Ausländs
anleihen im Mittelpunkt des Interesses standen, zeigten die 
von verschiedenen amtlichen und privaten Stellen gemachten 
Angaben über die langfristige Auslandsverschuldung Deutsch
lands bemerkenswerte Abweichungen voneinander. Die U r
sachen hierfür sind recht verschiedenartig. In erster Linie ist 
zu prüfen, ob die Dawes-Anleihe (s. u.) mitgerechnet ist oder 
nicht. Ferner ist zu beachten, bis zu welcher kürzesten Lauf
zeit die Anleihe noch als langfristig bezeichnet wird; auch ist 
cs von Bedeutung, ob nur die zur Zeichnung öffentlich auf
gelegten Anleihen oder auch die von ausländischen Banken 
oder Bankengruppen gewährten langfristigen Kredite -— die 
nicht immer mit Sicherheit der Oeffentlichkeit bekannt werden — 
berücksichtigt wurden. Schließlich darf nicht vergessen 
werden, daß Nachrichten über Anleihen veröffentlicht wurden, 
die schließlich doch nicht zustande kamen oder in andern 

'ISammel-j Anleihen aufgingen.
Ein recht wichtiges Moment sind die Tilgungen und Rück

zahlungen, deren Berücksichtigung um so notwendiger wird, 
je stärker sie sich im Laufe der Zeit auswirken, die aber bisher 
u. W. nur ein einziges Mal und auch wohl nur auf Grund von 
Schätzungen erwähnt wurden.

Diese Erwägungen führten dazu, eine Untersuchung an
zustellen lediglich über diejenigen Anleihen, die zur öffent
lichen Zeichnung im Ausland aufgelegt und dadurch auch mit 
einem hohen Grad der Vollständigkeit statistisch einwandfrei 
erfaßbar wurden. Die Prüfung des zur Verfügung stehenden 
Materials ergab mancherlei Unstimmigkeiten, Doppel
zählungen und Lücken. Es wurde daher versucht, unter Heran
ziehung der veröffentlichten Prospekte und unter kritischer 
Aussonderung ein möglichst lückenloses und einwandfreies Er
gebnis zu erzielen. Insgesamt fanden sich Angaben über 
211 Anleihen. Hiervon wurden 9 als nicht zustande gekommen 
gänzlich ausgeschieden. 5 Anleihen über zusammen 50,4 Mill. 
RM wurden seit 1924 vom Saargebiet aufgenommen, das hier 
außer Betracht bleiben soll. 12 langfristige (=  mindestens 
3jährige) Anleihen wurden ohne Inanspruchnahme des offenen 
Marktes direkt gewährt, und zwar

1924: 36,7 Mill. RM
1925: 25,9 „ „
1926: 42,6 „ „
1927: 6,5 „ „

zusammen 111,7 Mill. RM.

Wieviele solcher Darlehen außerdem bestehen, ohne daß 
sie bekanntgeworden sind, entzieht sich der Beurteilung.

Es blieben 185 Anleihen übrig, die einzeln nach Valuten- 
und Reichsmarknennwert, Emissionsdatum, Emissionskurs, 
Tilgungszahlungen gemäß Tilgungsplan und termingemäßen 
Zinszahlungen (unter Berücksichtigung ihrer Verminderungen 
durch Tilgungszahlungen) bis Ende 1928 rechnerisch aus
gewertet wurden. Im allgemeinen konnten naturgemäß nur die 
pflichtmäßigen Tilgungszahlungen berücksichtigt werden; soweit 
jedoch Kündigungen und Rückkäufe bekannt wurden, sind sie 
mit eingerechnet worden. Aufnahmen neuer Anleihen zur Ab
lösung älterer Anleihen konnten also ohne Trübung des
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Schaubild 1.
(Anleihesummen von w

f r w 1
49 26

>  ta «d,d«ä.«n to i» *“  A”lelh“  * * ‘V  . . ,
**•» .1, 3 MdI RM kommen d.. M.B.Ube. weSen mehl -  Andruck.) 

Gesamtbildes als Neuzugang eingesetzt
die abzulösende Anleihe bzw. ihr noPi'''erd0„ , . , ....
Tilgung kompensierend in die Ersehe'* » ¿ j 18

Wurde von einem Anleihebetrag«N ^ dener Rest als
’ i t r t dÄ z r er- t r- Han̂ ^ in 'Teil öffentlich

wurde von einem Anleihebetrage tr . 
aufgelegt und der Rest unter der Hand %  e- .. 
ganze Betrag eingesetzt. E i n e  B „0egebr.n 61 ~ , 
A n l e i h e n  v o n  m i n d e s t e n s  T 1* de
« e i t  f a n d  j e d o c h  n i c h t  s t a t t . ' 1 (J*  . nr . , ' .. ™ - u.  . * k . ä  n r  o ti. I n 11 To

ganze
A n l _ _ ______________
- -  * t f a n d  j e d o c h  n i c h t  s t a t t ;  J aV ‘ " f- , 
die Zeichnungsauflegung. Zur Orientier^ riteri,, r 6 *1, . a U * 
daß von den 185 Anleihen N  Se^hier3 emähnt"

7 über 205,8 Mill. RM eine Laufzeit ,
1
4
2
5
2

m 4,2 „ „ ft ff
M 64,0 „ „ ff ff
" 58,8 ,, ,, ff
„ 174,3 „ „ ff ff
" 1,2 „ n ft ff

N

haben; bei allen übrigen Anleihen beträgt a. 
mehr Jahre. >

Jahr,
Jahren,

Es sei hier bemerkt, daß die D 
n d e r  U e b e r s i c h t  e n t h a l t e n ' A, r  “ e r  u e b e r s i c h t  e n t h a l t e n  ist, ? 1 e ; l „ . , ,

sichtSt UIiter die Reparationsleistungen fällt. ^  ihr e n , j 
ä u ll PUnkr* dcr Belastung der deutschen W i„ C er 
äußeren Kriegslasten und durch den Aus^haft durch ^lie

d®anleihedienst

Laufzeit 10 und

.. . sonst die Dawes-Anleihe-Annuität doppelt gezählt 
wUr, _ Der Nennwert dieser Anleihe hat sich von rund 
£ e-r Müi RM im Herbst 1924 auf rund 885 Mill. RM »m Herbst 
?Q97 verringert; ihre Annuität für den Abschnitt September 1926

August 1927 betrug 91 Mill. RM. 
b‘S Rei der Darstellung der Anleihen wurden zur besseren 
i Versieht sechs Gruppen gebildet, von denen a) bis e) 
o u ijI»rdrnooen fl den Verwendungszweck kennzeichnen. 
SchUr d der Gruppe b) wurden auch die Anleihen öffentlich
s t , Hcher Kreditinstitute aufgenommen soweit sie nicht in 

rechtlich t n n< Auch die durch Kommunalobligationen
d l4 GH cPPAnlcihe einer Hypothekenbank fand hier Aufnahme, 
gedeck G c) „gemischt-wirtschaftliche Unternehmungen

t n T  A'u> Anleihen derjenigen produktiven Unternehmungen, 
r fa iih zum größer" n Teile im Besitze der öffentlichen Hand 
u'linrlen oder unter ihrem Einfluß stehen. So ist hier vor allem 
die Viag zu nennen; im übrigen handelt es sich fast ausschließ

lich u m e) (Kirchen- und Wohlfahrtspflege) wurde 
, j-  Anleihe einer Ortskrankenkasse eingereiht. 

aUC D e letzte Gruppe umfaßt alle Anleihen, die der Förderung 
, (städtischen und ländlichen) Realkredits dienen, gleich- 

nh die Anleihenehmerin eine Unternehmung des öffent- 
fichen oder privaten Rechts ist.
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Tab. 1. Nach Monaten gegliederte Uebersicht über die seit 1924 im Auslande aufgelegten
deutschen Anleihen (in Millionen Reichsmark).

A n l e i h e n 1924

19 2 5

1925

Jan. Febr. März A pril Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.

126,0 12,6 __ 138,6
a] von L ä n d e r n .................................. .... — — —
bj von Provinzen, Gemeinden und to" n 36,5 64,1 50,4 __ 256,0

Gemeindeverbänden . . . . . — — '

al und b) zu s a m m e n ............................. _ — — — — — - 105,0 36,5 126,0 76,7 50,4 — 394,6

c) von gemischt-wirtschaftlichen Un- 25,2 72,6 25,2 217,5
ternehm ungen................................... — — 63,0

d) von privatwirtschaftlichen Unter- 
nehm ungen....................................... 42,0 134,4 — 16,8 16,8 — - - 1,3 — 12,6 52,5 294,9 529,3

e) von Körperschaften der Kirche und 1,6 3,4 _ — — 6,0
W ohlfahrtspflege............................. — —

105,0 — — 105,0
f) zur Förderung des Realkredits . . — —

—

a) bis 1) zusammen 42,0 134,4 63,0 48,3 17,8 — — 106,6 37,8 234,4 114,5 175,5 320,1 1252,4

1 9 2  6

A n l e i h e n
1926

Jan. Febr. März A pril Mal Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.

a) von L änd ern ................................................. ..... ■ _ _ 40,8 — 21,0 — 42,0 - 124,8 42,0 - 42,0 312,6

b) von Provinzen, Gemeinden und Gemeinde-
34,9 64,0 21,0 - 20,8 1,5 18,7 - 33,6 46,5 — - 241,0

a) und b) zusam m en................................................. 34,9 64,0 61,8 — 41,8 1,5 60,7 — 158,4 88,5 — 42,0 553,6

c) von gemischt - wirtschaftlichen Unter-
33,6 16,8 — — 75,6 12,6 17,9 — - 15,0 35,7 84,0 291,2

d) von privatwirtschaftlichen Unter-
117,6 10,5 — 5,0 146,8 160,9 45,7 52,9 100,8 105,0 69,6 8,8 823,5

e) von Körperschaften der Kirche und W ohl-
0,3 21,0 25,8 0,8 0,5 11,4 0,8 1,4 62,0

fa h r ts p f le g e ...................................................... — 4,0 _ 5,0 _ 32,8 62,8
f) zur Förderung des R e a lk r e d i t s .................... 21,0 — —

a) bis f) zusammen 207,5 91,3 82,8 5,0 264,1 200,8 129,1 53,4 259,2 224,8 106,1 169,0 1793,0

A n l e i h e n

19  2 7
1927

bis Nov. 
cinschl.Jan. Febr. März A pril Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov.

a) von L ä n d ern ....................* • • • • * ‘ *
b) von Provinzen. Gemeinden und Gemeinde

verbänden ....................... ...................................

-

6,0

- - 84,0 15,3

83,6 4,2 21,0

147,0

3,5

246.3

118.3

c) von gemischt - wirtschaftlichen Unter-

d) von privatwirtschaftlichen Unter-
nehmungen. . . . . • • • ■

e) von Körperschaften der Kirche und Wohl-

f) zur Förderung des R e a lk r e d its ....................

5,1

20,0

0,9

1,7

6,0

32,0

29,4

35,1

84,0

16,9

1,0

98,9

10,1

167,8

4.2

206,8

2.2 
38,0

21,0

117,2

2,0
21,6

147,0

97,5

2,3
298,2

3,5

84,0

364,6

15,2

611,2

8,4
555,0

a) bis 1) zusammen 25,9 1,7 38,0 29,4 35,1 101,9 276,9 251,2 161,8 545,1 87,5 1554,4

Tab. 2. Verschuldung durch die seit 1924 im Auslande aufgelegten deutschen Anleihen unter 
gleichzeitiger Berücksichtigung der Tilgungen (in Millionen Reichsmark).

Anleihen

a) von Ländern .........................
abzüglich der Tilgungen .

b) von Provinzen, Gemeinden
Gemeindeverbänden . -

abzüglich der Tilgungen  .

a) und b) zusammen . . . 
abzüglich der Tilgungen

c) von gemischt-wirtschaftlichen
ternehmungen . , . . 

abzüglich der Tilgungen
d) von privatwirtschaftlichen Un

nehm ungen....................
abzüglich der Tilgungen

e) von Körperschaften der Kirche
Wohlfahrtspflege . . .

abzüglich der Tilgungen
f) zur Förderung des Realkredits 

abzüglich der Tilgungen , .

unc

und

a) bis f) zusammen 
abzüglich der Tilgungen

1924

42,0

42,0

1 9 2 5

Jan. Febr. März A pril M a l Juni

__ —

— — — —

_ __ ___ — — —
— — —

. . .

__ _ — — —
— — — — —

_ 63,0 94,5 94,5 94,5 94,5

— — —* —

176,4 176,4 193,2 210,0 210,0 210,0

1,0 1,0 1,0

1 
1 

1

1 
1 

1 E 1 
1 

1

1 
1 

1

—

176,4 239,4 287,7 305,5 305,5 305,5

Juli

105,0

105,0

«4,5

210,0
20,5,2

2,7

412,2
407,4

August

141,5

Sept.

141,5

94,5

211,3
206,5

2,7

449,9
445,2

126,0

141,5

267,5

94,5

211,3
205,2

6,0

105,0

684,3
679,5

Okt. Nov. Dez.

138,6 138,6 138,6
— — — *

205,6
205,0

256,0
255,4

256,0
255,4

344,2
343,6

394,6
394,0

394,6
394,0

119,7 192,3 217,5

223,9
217,8

276,4
270,3

571,3
562,1

6,0 6,0 6,0

105,0 105,0 105,0

798,8
792,2

974,3
967,7

1294,4
1284,6
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A n 1 e i h 6tl
1 9 2 6

Jan. Febr. März A pril Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.

a} von Ländern ........................
abzüglich der Tilgungen , ' • . , _ 

b) von Provinzen, Gemeinden ü ’ • . , . 
verbänden........................., 4 Gemeinde-

abzüglich der Tilgungen  . • . , #

138,6

290,9
290,2

138,6

354,9
354,2

179,4
176,3

375,9
375,2

179,4
176,3

375,9
374,7

200.4 
197,3

396,6
395.5

200,4
197,3

398,1
397,0

242,4
238.9

416.9 
415,6

242,4
235.7

416,9
413.7

367.2 
360,9

450,5
446.2

409.2
402.9

496.9
491.3

409.2
402.3

496,9
486,8

451,2
444J

496,9
486,8

abzüglich der Tilgungen  . , ' • .
c) von gemischt-wirtschaftlichen (j • .

nehmungen.............................
abzüglich der Tilgungen  . . ’_ • . ,

d) von privatwirtschaftlichen (j ; . ,
nehmungen..............................,

abzüglich der Tilgungen . . t * . ,
e) von Körperschaften der Kirche ‘ • ,

fa h r ts p f le g e ........................ .... M
abzüglich der Tilgungen . . , ' • ,

f) zur Förderung des Realkredits ' • . 
abzüglich der Tilgungen . . . ' • , ’

abzüg lich  der men 
“ "Uten

429,5
428.9

251,1

688.9 
672,8

6,5

126,0

493,5
492.9

267.9

699,4
683,3

6,5

126,0

555.3 
551,5

267.9 
267,7

699.4 
683,1

27,5

126,0
123.9

555.3
551.0

267.9 
267,7

704.4
686.0

27,5

126,0
123.9

597.0
592.8

343,5
343.0

851.1
832.8

27,5

126,0
123.9

598.5 
5943

356,1
355.6

1012,0
993.6

53,3

126,0
123,4

659.3
654.9

374.0
372.4

1057,7
987.9

54,0

130.0
127.4

659.3 
649,9

374.0
372.4

1110,6
1040,7

54,6

130.0
127.4

817,7
807.2

374.0
372.1

1211,4
1139,9

54,6

130,0
126.3

906.2
894.2

389.0
387.1

1316.4
1240.4

65,9

135,0
130.3

906.2
889.2

424,7
422,4

1386,0
1305,2

66,7

135,0
130.3

948.2
931.2

508,7
6063

1394,8
1307,2

68,0

1673
1623

1501,9 
14 85,2

1593,2
1 57 6 ,5

1676,0
1653,6

1681,0
1 65 6 ,0

1945,1
1919 ,9

2145,9
2120 ,1

2274,9
2 19 6 ,5

2328,3
2 2 4 4 ,9

2587,5
2 4 9 8 ,9

2812,4
2 7 1 7 ,9

2918,4
2 8 1 3 ,6

3087,4
2 97 4 ,4

Anleihen

a) von Ländern ................................
abzüglich der T ilg u n g e n ..........................

b) von Provinzen, Gemeinden und Gem| •
ve rbänden........................................ H

abzüglich der T ilg u n g e n ....................

a) und b) zusammen...............................
abzüglich der T ilg u n g e n ....................

c) von gemischt-wirtschaftlichen Unter
nehmungen ........................................

abzüglich der T ilg u n g e n ....................
d) von privatw irtschaftlichen Unter

nehmungen ........................................
abzüglich der T ilg u n g e n ....................

e) von Körperschaften der Kirche und Woj.»
fa h r ts p f le g e ...........................

abzüglich der Tilgungen  . . .
f) zur Förderung des Realkredits 

abzüglich der Tilgungen  . . .

1 9 2 7

abzüg lich  der Tilgunge ¡

Jan. Febr. März A pril Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov.

451,2
440,4

451,2
419,4

535,2
461,4

550,5 550,5 550,5 697,5 697,5
451.2
444.3

451.2
444.3

451,2
440,4

476,7 473,5 473,5 6203 619,9

502,9
488,2

502.9
487.9

586,6 590,8 611,8 611,8 615,3
496,9
484,5

496,9
482,8

502,9
488,8 487,9 5713 672,8 592,6 682,8 573,4

954,2
928,6

954,2
907,4

1038,2
949,3

1137,1 1141,3 1162,3 1309,3 1312,8
948,2
928,8

948.2
927.2

954.2
929.2

1048,2 10463 1066,2 12033 1193,3

513,7 513,7
607,2

523,9 533,9 523,9 523,9 523,9
513,7 513,7 513,7 513,7 616,2 516,2 516,0 516,0 315,5
509,5 509,0 608,8 608,5 507,2

2005,9
1817J1414,8

1277,5
1416.5
1278.6

1448.5
1307.5

1448,5
1304,1

1483.6
1333.7

1500,5
1329,4

1500,5
1326,0

1707,3
1532,0

1824,4
16473

1921,9
1738,5

76,4 76,4
68,9 69,9 69,9 72,1 74,1

68,9 68,9 68,9 68,9 __ — — —

167,8 
N 162,5

167,8
162,5

167,8
160,4

197,2
189,8

197,2
189,8

197.2
188,8

365,0
366,6

403,0
394,6

424,6
414,1

722,8
712,3

722,8
712,3

\ ^
" î t o 3

17,0
3115,0

2 9 4 6 .0
3153,0

2 9 7 4 ,7
3191,4

2 9 9 9 ,8
3217,6

3 0 0 6 ,9
3319,5

3 0 4 4 ,6
3596,3

3 3 1 6 ,8
3847,5

3 5 6 1 ,2
4009,3

3 7 1 7 ,8
4554,3

4 2 4 6 ,5
4641,8

4 3 1 5 ,1

Tab. 3. Verringerung- der <rringerung der , ,i,-« d enen Verschuldung durch die regel
m ä B ig c n  „ ic , L , a r „ „

19 2 8
Anleihen

a j von L a n d e rn .......................................
b) von Provinzen, Gemeinden und

G em iin d everb än d en ....................

a) und b) zusam m en ..............................
c) von gemischt-wirtschaftlichen Un

ternehmungen ...................................
d) von brivalw irtschaftlichen Unter

nehmungen ........................
e)  von Körperschaften der K irche und

Wohlfahrtspflege . . . . . .
f j z u r  Förderung des Realkredits . .

a )  bis f )  zusamm en

1927

Dez.

619,9

573,4

1193,3

514,6

1813,5

76,4
711,4

4 3 0 9 ,2

X
X

k
4 2 9 ,

Febr.

619,6

666,3

1186,8

608,9

1807,6

76,4
710,7

März

616,7

666,2

1181,9

608,6

1804,5

75,4
708,4

4 2 7 8 ,7

April

615,7

565,6

Mai

615,7

5652

1181,2

608.3 

18013

74,3
707.3

4 2 7 2 ,2

1181,0

607,0

1795,5

74,3
707,3

Juni

531,7 

5653

1096,9

507,0

17953

73,7
706,4

4 26 5 ,2  14 179 ,3

Juli August Sept.

531,4 528,2 628,2

564,7 5613 659,9

1096,1 1089,2 1088,1

506,9 606,9 506,7

1790,1 1789,4 1788,1

73,7
705,3

73,7
706,3

73,7
703,0

4 1 7 2 ,2 4 1 6 4 ,5  ^4159.5

Okt. Nov. Dez.

504,9 5043 5043

558,3 552,8 662,8

1063,2 1057,1 1037,1

506,7 506,2 606,0

17813 1776,5 1769,7

73,2
701,9

73,2
701,9

73,2
701fl

4 1 2 6 ,5 4 1 1 5 ,0 4 1 0 7 ,0

Der Zahl nach verteilen sich die 
weise: es umfaßt

185
%

Gruppe a) 15 Anleihen mit einem Durchschniüsbetr, 
Gruppe b) 37 „ „ „ • V,
Gruppe c) 22 
Gruppe d) 56 
Gruppe e) 32 
Gruppe fj 23

Nachdem 
Anleihe die

en in folgender

im

RM46.5 Milt.
16.6
23.8
35.8

Herbst 1924 das gute Gelk 31,4 
Rückkehr des Vertrauens zu fn  

wiesen hatte, begann die private Wirtschaft M Scl . , ,
nähme von Ausländsanleihen die Mittel sich zuVch V » .

as durch die Inflation aufgesogene InlandkArscilaxf j :„ 
bringen konnte. Während des Sommers 1925^1nicht aub

^ekte infolge

, j^maliéen Krisenerscheinungen der Zufluß von Auslands- 
der d a » "  Wenigstens für die Privatwirtschaft —, um im 
kapital , . Jahres wieder einzusetzen und m
letZtb n Inder Stärke ’ anzuhalten. Bis November 1927 belief 
wechseln der von der Privatwirtschaft (Industrie,
sich u t  in den letzten Monaten auch zwei Großbanken) 
Schiffahrt, Ausländsanleihen auf 2 Milliarden RM,
aufgenomm 200 Millionen RM bereits wieder getilgt
wovon ied°ch ru«ie Verschuldung z. z. nur 1800 M ilt RM 
waren, 80  ̂ und Schaubild 2).
beträgt ivg - • f Privatwirtschaft sind, wie bereits aus-

,  bGf  d?eienigen Unternehmungen des Privaten Rechts zu-
sammengefaßt! die von der öffentlichen Hand betrieben oder
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Schaubild 2. Verschuldung durch die im Auslande aufgelegten deutschen Anleihen und ihre Verringerung durch Tilgungs
zahlungen (vgl. Tab. 2 und 3).

(Die obere Kurve zeigt die 
sichtigung der Tilgungen.

Ausdruck,

Verschuldung durch Summierung der Anleihen, die untere ihre Korrigierung durch Berück- 
Veränderungen von weniger als 30 Millionen RM kommen des Maßstabes wegen nicht zum 

Die Kirchenanleihen sind ihrer Kleinheit wegen nicht besonders dargestellt.)

maßgebend beeinflußt werden. Auch von dieser Gruppe 
wurden bereits im ersten Vierteljahr 1925 Ausländsanleihen 
aufgenommen; sie beliefen sich im Jahre 1925 auf 217 Mill. RM, 
1926 auf 276 Mill. RM, während 1927 bis November nur 
15 Mill. RM aufgenommen wurden. Die Gesamtsumme dieser 
Anleihen seit 1924 beläuft sich auf rund 500 Mill. RM. Da 
die Tilgungen in dieser Gruppe erst verhältnismäßig spät ein- 
setzen, haben sie die Verschuldung dieser Gruppe noch nicht 
merkbar vermindern können; auch bis Ende 1928 betragen sie 
nur 17 Mill, RM. Im Schaubild 2 können daher die Tilgungen 
auch nicht dargestellt werden.

In der zweiten Hälfte des Jahres 1925 begannen Länder, 
Provinzen, Gemeinden und Gemeindeverbände mit der Auf
nahme von Ausländsanleihen. Für die drei Jahre ergeben sich 
bei den Ländern folgende Beträge: 138 — 312 — 246 Mill. RM, 
zusammen rund 700 Mill. RM; Gruppe b) nahm auf: 256 — 241 — 
118 Mill. RM, zusammen 615 Mill. RM. Wenn hiernach also 
die beiden Gruppen a) und b) insgesamt 1312 Mill. RM An
leihen im Auslande aufgenommen haben, so darf nicht un
erwähnt bleiben, daß darin 6 Anleihen in Höhe von zusammen 
185 Mill. RM enthalten sind, die nur eine Laufzeit bis zu einem 
Jahre haben bzw. hatten. Deren Rückzahlungen sowie die 
übrigen Tilgungszahlungen haben die Auslandsverschuldung 
der Gruppen a) und b) Ende November auf 1193 Mill. RM  
vermindert; sie wird sich — von neu hinzukommenden An
leihen abgesehen — bis Ende 1928 auf 1057 Mill. RM senken; 
das Schaubild 2 sucht hiervon einen Eindruck zu vermitteln.

Die Anleihen der Kirchen sind zum größten Teil in 
Holland in Gulden aufgenommen; von einigen wenigen

(zwischen 10 und 21 Mill. RM) abgesehen, handelt es sich um 
geringfügige Beträge von 4/s bis 2'A Mill. RM; sie haben eine 
Gesamthöhe von 76 Mill. RM erreicht und sind bisher durch 
Tilgungszahlungen nicht vermindert.

Bei den von öffentlich-rechtlichen und privaten Instituten 
aufgenommenen Anleihen zur Förderung des Realkredits fällt 
die erste — und zwar gleich in Höhe von 105 Mill. RM — in den 
September 1925. Das nächste Jahr erbrachte insgesamt nur 
62 Mill. RM; den größten Betrag brachte (bis November) das 
Jahr 1927 mit 555 Mill. RM, wozu der Oktober rund 
300 Mill. RM beitrug. Die Tilgungen fallen erst nach einigen 
Jahren ins Gewicht; der Gesamtbetrag von 722 Mill. RM hatte 
sich November 1927 erst auf 712 Mill. RM ermäßigt.

Die gesamte Auslandsverschuldung durch Anleihen (im 
Sinne des Themas) betrug unter Berücksichtigung der 
Amortisationen Ende November 1927 4,3 Milliarden RM; bis 
zum Ende 1928 wird dieser Betrag (abgesehen von den neu 
hinzukommenden Anleihen) sich auf 4,1 Milliarden RM gesenkt 
haben, Diese Summe dürfte durch die statistisch nicht erfaß
baren freiwilligen Rückkäufe sich noch weiter verringern.

Im letzten Teil des Schaubildes 1 wurde versucht dar
zustellen, wie die Nennbeträge der Anleihen sich auf die 
einzelnen Valuten verteilen. Es ergibt sich, daß der über
wiegende Teil der Anleihen in Dollar gegeben wurde, jedoch 
ist damit nicht gesagt, daß bei diesen ausschließlich die Ver
einigten Staaten von Amerika die Geldgeber waren. Be
achtenswert ist, daß auch die Reichsmark bzw. Goldmark 
merklich in die Erscheinung tritt. (Schluß folgt,)


